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Editorial

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

„Supervision ist die methodische Reflexion beruflichen Han-
delns“, wird in der Supervisionsrichtlinie des Ministeriums
festgehalten. Allerdings ist Supervision inzwischen nicht nur
ein wesentlicher Bestandteil in der Ausbildung zur Psycho-
therapeutin / zum Psychotherapeuten (der übrigens auch im
Psychotherapeutengesetz festgeschrieben ist), sondern sie ist
auch ein zunehmend wichtiger Aspekt bei der Begleitung
und Unterstützung von Menschen, die im Sozial- oder Ge-
sund heitsbereich tätig sind und wo die Arbeit an der Bezie-
hung für den Erfolg eine entscheidende Rolle spielt. Es geht
dabei um die Reflexion der Beziehungsdynamik, um das Auf-
decken von sogenannten „blinden Flecken“ bei den Psycho-
therapeutInnen und BeraterInnen und um die Stärkung der
Empathiefähigkeit. 
Wie in der Psychotherapie gibt es auch hier unterschiedliche
methodische Ansätze; sie ist in Form tiefenpsychologischer,
klientenzentrierter, systemischer, konstruktivistischer oder
integrativer Supervision zu finden. Als Setting kommen so-
wohl Einzel- als auch Gruppensupervision zur Anwendung,
wobei der Fokus auf Fallbesprechungen oder auf der Re -
flexion der Beziehungen von TeilnehmerInnen eines ge-
meinsamen Teams und deren Rollenverteilung liegen
kann. Wichtig ist jedenfalls, dass hier stets auch der
berufliche Kontext und die institutionellen Rah-
menbedingungen mit reflektiert werden. 

Gerhard Pawlowsky zeichnet in seinem Beitrag, Zur
Entstehungsgeschichte der Supervision, – die Entwick-
lung dieser Einrichtung nach, und zwar von der Aufsicht im
Bankenbereich durch Vorgesetzte über die Beratung von Ärz-
tInnen durch PsychoanalytikerInnen im Rahmen von Balint-
gruppen bis hin zur breiteren Anwendung, bei der es darum
geht, „die professio nelle Haltung gegenüber KlientInnen/Pa-
tientInnen zu überprüfen, wiederherzustellen und zu stärken“.
Schließlich hat diese Entwicklung dazu geführt, dass  Super -
vision – in der Form der Einzel- und der Gruppensuper vision
– als Lehrsupervision ein fester Bestandteil der propädeuti-
schen wie der fachspezifischen Ausbildungen geworden ist.

Michael Blattny gibt in seinem Artikel, Supervision. Die be-
rufliche Beratung im Wandel, ebenfalls einen kurzen histori-
schen Überblick sowie eine systematische Darstellung der
verschiedenen Settings und Ausrichtungen. Grundsätzlich

werden drei Arten von Supervisionen unterschieden: Ausbil-
dungssupervisionen zum praktischen Erwerb einer Methode,
Fortbildungssupervisionen für ausgebildete Fachkräfte und
schließlich Supervision als eigenständiges Betreuungsfor-
mat, wobei es sich um Einzel-, Gruppen- oder Teamsuper -
vsion handeln kann. Hier sind neben der Beziehungsproble-
matik und den Konfliktsituationen auch die Aufgabenstellung
der SupervisandInnen, und der institutionelle Rahmen mit-
zuberücksichtigen – was oft von PsychotherapeutInnen ver-
nachlässigt wird.  

Peter Stippl, Leiter des Fachreferats, „Supervision und Coa -
ching im ÖBVP“ beschreibt die Verankerung der Supervision
im Bundesverband sowie die Aufgaben dieses Referats, die
vor allem in der Führung der ÖBVP-Liste der SupervisorInnen
und Coaches besteht sowie in der Festlegung der Kriterien für
die Aufnahme in die Liste. Außerdem sollen geeignete Instru -
mente für die interne und externe Öffentlichkeitsarbeit ent-
wickelt und umgesetzt, die Konzeption und Ausrichtung von
Fachveranstaltungen und Publikationen erarbeitet sowie die
Mitwirkung in relevanten Netzwerken und Gremien außerhalb
des ÖBVP organisiert werden. Weiters informiert Peter Stippl
über seinen Antritt als neuer Präsident des ÖBVP nach dem
Rücktritt von Mag.a Maria-Anna Pleischl und gibt  einen Ein-
blick in seine Ziele und Vorhaben.

Leonore Lerch greift das Thema Krankenkassenformulare
auf, berichtet über den aktuellen Stand und gibt einen Über-
blick, welche Antragsformulare für welche Krankenkassen
verwendet werden können.
Nach der BVA hat nun auch die VAEB den Kostenzuschuss für
Psychotherapie angehoben. In ihrem Beitrag, VAEB erhöht

Kostenzuschuss für Psychotherapie, fasst Leonore Lerch
das Antragsprozedere für PsychotherapeutInnen, die

Versicherte der VAEB behandeln, im Rahmen der
Begutachtungsstelle des WLP zusammen.

Die Plattform für psychische Gesundheit in Wien,
die von den beiden Initiatorinnen, Gesundheitsstadt-

rätin Mag.a Sonja Wehsely und Gemeinderätin Mag.a Sonja
Ramskogler, 2010 gegründet wurde, feierte am 4. März ihr

5-jähriges Jubiläum. Leonore Lerch berichtet von den Zielen
der Plattform.

Andreas Keclik, Leiter der Selbsthilfe-Unterstützungsstelle
SUS der Wiener Gesundheitsförderung (WIG), präsentiert das
neues Selbsthilfegruppen-Verzeichnis 2015. Selbsthilfegrup-
pen sind Expertinnen und Experten in eigener Sache, und das
zu den unterschiedlichsten Themen, und sind eine wichtige
Schnittstelle zur Psychotherapie. Das Selbsthilfegruppen-Ver-
zeichnis 2015 ist kostenlos bei der SUS erhältlich.

Gerhard Pawlowsky schreibt außerdem über Änderungen in
der Weiterbildung für Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapie, wie sie vom Psychotherapiebeirat im Dezember 2014
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beschlossen worden sind. Dieser neuen Richtlinie zufolge
können eingetragene PsychotherapeutInnen weiterhin in je-
dem Anwendungsbereich der Psychotherapie tätig werden,
wenn sie dazu ausreichende Kenntnisse erworben haben. 

Gerhard Bruckner berichtet vom ersten KandidatInnen-Tref-
fen in diesem Jahr. Es ging dabei vor allem um das Preis-
dumping bei den Honoraren für die in der Ausbildung vorge-
schriebenen Praxisstunden. Ein weiterer Punkt des Treffens

war die Frage, wer die Kosten für die Unfallversicherung zu
tragen hat, die von manchen Praktikumsstellen gefordert

wird. u

Hermann Spielhofer
für das Redaktionsteam

uuu

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen!

Das neue Jahr 2015 hat auch im ÖBVP
zu einer Neuerung geführt.

Rücktritt der Präsidentin des ÖBVP
Am 30. Jänner 2015 ist Mag.a Maria-
An na Pleischl von ihrer Funktion als
Präsidentin des ÖBVP zurückgetreten.
Ausschlaggebend für den Rücktritt war
die Unvereinbarkeit der beiden Funkti -
onen als ÖBVP-Präsidentin und ÖAGG-
Generalsekretärin, die sich 2014 in
 verschiedenen Interessenskonflikten
zeigte. Bei ihrer Wahl im Juni 2013
wurde die Kandidatur von Mag.a Pleischl
vom Bundesvorstand des ÖBVP unter
der Bedingung eines ehestmöglichen
Rückzuges aus dem ÖAGG begrüßt. Im
April 2014 kandidierte Mag.a Pleischl
erneut für den ÖAGG, gab dem ÖBVP-
Bundesvorstand jedoch im November
ihr endgültiges Ausscheiden aus dem
ÖAGG bekannt.
Im Jänner 2015 erfolgte schlussend-
lich der Rücktritt aus dem ÖBVP –

nachdem die Wiener Gebietskranken-
kasse dem ÖAGG „grünes Licht“ für die
Realisierung einer Versorgungsambu-
lanz in der Größe eines 3. Versorgungs-
vereines für Wien gab, die bereits im
April 2015 eröffnet werden soll.

Neuanfang und 
politische Ausrichtung
Vizepräsident Mag. Dr. Peter Stippl hat
mit 25. 2. 2015 die Funktion des Präsi-
denten im ÖBVP übernommen. Dr.in

Christa Pölzlbauer: 1. Vizepräsidentin,
Mag. Ernst Heidegger: 2. Vizepräsident,
neu ins Präsidium kooptiert: Wolfgang
Schimböck MSc, PLL.M, MBA.

Im Bundesvorstand – bestehend aus
Präsidium, Länderforum (Landesver-
bände), Ausbildungs- und Methodenfo-
rum  (Ausbildungsvereine), KandidatIn-
nenforum (AusbildungskandidatInnen)
– wird derzeit über politische Zielset-
zungen und die Neu-Ausrichtung des
ÖBVP diskutiert.
Wir sind zuversichtlich, dass es gelin-
gen wird, den ÖBVP in der Öffentlichkeit

wieder stärker zu positionieren und
eine Fokussierung auf die Vertretung
der Interessen von PsychotherapeutIn-
nen sowie der Psychotherapie zu er -
reichen. 

Es anders machen, damit es 
anders wird
Mich persönlich beschäftigt sehr die
Frage, ob und was wir als Berufsver-
tretung verändern können, damit die
Situation für unsere Berufsgruppe an-
ders wird. 
Wenn Sie eine Idee oder einen Vor-
schlag haben, bitte senden Sie uns ein
E-Mail!

Psychotherapie ist ein fixer Bestandteil
der österreichischen Gesundheitsver-
sorgung und der ärztlichen Tätigkeit
gesetzlich gleichgestellt. 

In diesem Sinne wünsche ich uns als
Berufsgruppe
u Wertschätzung – für das Erreichte
u Anerkennung – für Situationen und

Menschen, durch die wir wachsen
u Selbst-Bewusstsein – für die zu-

künftigen Herausforderungen  u

Mit besten Grüßen …
Leonore Lerch

Brief der Vorsitzenden
Leonore Lerch

Ankündigung der Ordentlichen Landesversammlung des WLP
Freitag, 8. Mai 2015 in der Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien
Anschließend Maifest! Die Einladung folgt.
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Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

jetzt stellt sich schon wieder ein „Neuer“
bei Ihnen vor, diesmal ein neuer Präsi-
dent des ÖBVP.

Als Person bin ich möglicherweise  vie -
len von Ihnen bekannt, als „Langzeit-
Burgenländer“ im Bundesvorstand
(2006–2010  als BLP-Vorsitzstellvertre-
ter, dann bis 2013 als Vorsitzender) und
August 2013 bis Jänner 2015 als Vize-
präsident des ÖBVP. In der BUVO-Sit-
zung von Freitag, den 30. Jänner 2015
bin ich mit einer Herausforderung kon-
frontiert worden. Durch den Rücktritt
von Prä sidentin Mag.a Maria-Anna
Pleischl mussten wir die Funktion der
PräsidentIn des ÖBVP im Präsidium
neu besetzen. Ich danke vor allem mei-
ner Wiener Kollegin Dr.in Christa Pölzl -
bauer –, für ihr Vertrauen und dass  
sie die Aufgabe der 1. Vizepräsidentin
und Kassierin übernommen hat, aber
auch ebenso Renate Scholze als Schrift-
 führerin und Mag. Ernst Heidegger als
 Vizepräsident. Gemeinsam haben wir
uns entschlossen, Wolfgang Schimböck
MSc, PLL.M, MBA einzuladen und ins
Präsidium zu kooptieren; ich freue
mich, dass er die Einladung angenom-
men hat und uns verstärkt.

Was sind meine Ziele, wofür
möchte ich mich einsetzen? 

Die Unterschiede zwischen den Bundes -
ländern in der Sachleistung Psychothe-
rapie, den Kontingenten und Honoraren
sind enorm und für uns nicht akzepta-
bel! Zwischen den Sozialversicherun-
gen gibt es große Unterschiede in der

Höhe der Zuschüsse zur Psychothera-
pie („Zuschussregelung“), die zwischen
21,80 Euro und 40,00 Euro liegen. Wir
fordern eine Zuschusserhöhung, die
sich an den besten derzeit bezahlten
Zuschüssen orientiert. Eine derartige
Vorgehensweise entspricht auch dem
Psychotherapiegesetz. Bereits im No-
vember 2014 hat der Bundesvorstand
des ÖBVP die Mitglieder des Kassen-
verhandlungsteams aufgefordert, Ge-
spräche mit den Sozialversicherungen
zur Erzielung  eines Rahmenvertrages,
dessen Punktation vom Vorbereitungs-
team unter meiner Leitung erarbeitet
wurde, aufzunehmen. Dieses Modell ist
ein „gesamtvertragsähnliches Kompro -
missmodell“ und legt Mindeststandards
in Honorar, Kontingenten, Verschwie-
genheit und anderen wichtigen Punkten
fest. Das neue Präsidium fühlt sich wie
der BUVO einem statuten- und gesetz-
konformen Minimalkonsens unter Ein-
bindung möglichst aller Psychothera-
peutInnen verpflichtet. 

Wichtig für die nächste Zeit ist die Mit-
gestaltung an der vom BMG geplanten
Psychotherapiegesetz-Novelle und der
damit verbundenen Akademisierung
der Aus bildung zur PsychotherapeutIn.
Die Vernetzung und gute Zusammen -
arbeit mit den „benachbarten Berufen“
haben ebenso Bedeutung wie die För-
derung der AusbildungskandidatInnen,
die Unterstützung von Veranstaltungen
zur Psychotherapieforschung wie den
weiteren Ausbau der Serviceleistungen
für unsere Mitglieder. Ein nächster
Schritt in diese Richtung ist die Füh-
rung einer Österreichischen Säuglings-
Kinder-  u. JugendpsychotherapeutIn-
nen-Liste durch den ÖBVP, wobei sich

alle österreichischen Psychotherapeu-
tInnen für die Eintragung in diese SKJ-
Liste zertifizieren können. 

Dem WLP kommt als mitgliederstärks-
tem Landesverband des ÖBVP eine be-
sondere Bedeutung in der Berufspolitik
zu. Es ist mir daher ein Anliegen, den
WLP bei seinen Anliegen zu unterstüt-
zen und die obigen Zielsetzungen in en-
ger Kooperation mit der Wiener Lan-
desverbandsvorsitzenden Frau Leonore
Lerch zu verfolgen.
2014 waren der WLP und die Wiener
KollegInnen mit der Herausforderung
des neuen Antragsformulars der WGKK
konfrontiert. Ich möchte mich bei Kol-
legin Lerch für ihren Einsatz in dieser
Sache und ihre Loyalität bedanken.

Nachdem mich Vorsitzende Lerch zur
Landesversammlung des WLP am 8. Mai
2015 eingeladen hat, würde ich mich-
freuen, Sie, liebe KollegInnen,  zu tref-
fen und mit Ihnen ins Gespräch zu kom-
men. Ich gehe die neue Herausforde-
rung als Präsident zuversichtlich an
und hoffe auf Ihre Unterstützung.  u

Mit kollegialen Grüßen
Peter Stippl
E: oebvp.stippl@psychotherapie.at

Zur Person
u Jahrgang 1952
u Psychotherapeut in freier Praxis

(Listeneintragung 1995)
u Psychodrama
u Publikationstätigkeit, Lehrtätigkeit:

Feuerwehr, Rotes Kreuz, Krisen -
inter vention Bgld., Fachhoch -
schulen und universitäre Lehr-
gänge
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Antritt des neuen ÖBVP-Präsidenten
Peter Stippl
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Zur Entstehungsgeschichte 
der Supervision
Gerhard Pawlowsky

upervision“ ist ein Begriff, der zu-
 erst im Bankenwesen entstand. Dort
gibt es bis heute den/die „Superviso-
rIn“, eine/n Vorgesetzte/n, der/die im
Auftrag der Bank die Arbeit der durch-
führenden Angestellten überprüft, also
etwa, ob die eingehenden Schecks bzw.
Überweisungen korrekt verbucht wur-
den oder entsprechende Kredite mit
entsprechenden Sicherheiten belegt
sind.

Im psychosozialen Bereich stammt die
Supervision als Praxisberatung der 
sozialen Arbeit durch eine/n Vorge-
setzte/n aus den USA der 1940er-Jahre.
In der Ausbildung zur Psychoanalyse
gab und gibt es den Begriff der „Kon-
trollanalyse“, das ist eine Psychoana-
lyse, die der/die AusbildungskandidatIn
unter der „Kontrolle“ eines/einer Lehr-
analytikerIn – für eine dreistündige
Analyse in der Regel mit einer Stunde
pro Woche – durchführt. 
Im Anwendungsbereich der psycho-
analytischen Supervision steht die so-
genannte Balint-Gruppe, vom Psycho-
analytiker Michael Balint in den 1950er-
Jahren in Großbritannien entwickelt, in
der praktische ÄrztInnen das Verhal-
ten ihrer PatientInnen unter psycho-
analytischen Gesichtspunkten zu ver-
stehen versuchten.
So wird der Sinn von Supervision deut-
lich: Der Zweck ist es, die professio-
nelle Haltung gegenüber KlientInnen/
PatientInnen zu überprüfen, wieder-
herzustellen und zu stärken.

Alle diese Entwicklungen haben in der
Ausbildung zur Psychotherapie nach
dem österreichischen Psychotherapie-

gesetz 1990 dazu geführt, dass Super-
vision – in der Form der Einzel- und der
Gruppensupervision – als Lehrsuper-
vision ein fester Bestandteil der propä-
deutischen wie der fachspezifischen
Ausbildungen geworden ist (teilweise
gilt das auch für das Psychologengesetz
2013). Im Propädeutikum ist Supervi-
sion im Verhältnis 1:24 (Supervisions-
stunden : Praktikumsstunden), im Fach-
 spezifikum 1:18 vorgeschrieben; für die
eigene Praxis ab dem Status „in Aus-
bildung unter Supervision“ im Verhält-
nis 1: 5 (Supervisionsstunden: Einzel-
stunden), Letztere teilweise als Einzel-
und Gruppensupervision. In diesem Be-
reich der fachspezifischen Supervision,
die auch methodenspezifisch erfolgen
muss, geht man davon aus, dass die
LehrtherapeutInnen ExpertInnen für
die Supervision in ihrer fachspezifi-
schen Methode sind.

Supervision hat dabei einen hohen Stel-
lenwert. So wird sie auch im Rahmen
der Fortbildungspflicht der Psychothe-
rapeutInnen (wie der klinischen und
GesundheitspsychologInnen) als Super -
vision und als Intervision (Supervision
ohne LeiterIn, aber mit mindestens über
fünf Jahre erfahrenen Psychotherapeu-
tInnen/PsychologInnen) anerkannt.

Im psychosozialen Bereich – der Sozi-
alarbeit, der Fördertherapien wie der
Ergotherapie, der Physiotherapie, in der
Behindertenarbeit, bei Pflegepersonal,
LehrerInnen, Pfarrern oder in multi-
professionellen Teams – hat sich das
Modell der Gruppensupervision seit den
späten 1960er-Jahren weiter verbreitet.
Waren die psychosozialen Einrichtun-

gen zu Beginn dieser Entwicklung oft
nicht bereit, Bezahlung und/oder Ar-
beitszeit zur Verfügung zu stellen, so
geschieht dies in Österreich heute na-
hezu durchgehend. Dabei besteht nun
weitgehend Übereinkunft darüber, dass
der Supervisor von außerhalb der Ein-
richtung kommen soll.

Die methodische Kompetenz ist dabei
vielfältig, sie ist in Form tiefenpsycho-
logischer, klientenzentrierter, systemi-
scher, konstruktivistischer oder inte-
grativer Supervision zu finden. Das
Setting kann als Einzelsupervision oder
als Gruppensupervision für Fallarbeit,
Teambegleitung oder Institutionssu-
pervision festgelegt werden. Für alle
diese Bereiche gilt, was Harald Pühl in
seinem „Handbuch der Supervision“
bereits 1990 festhielt: der/die Supervi-
sorIn brauche „Feld- und Beratungs-
kompetenz“, d. h., SozialarbeiterInnen
sollen durch SozialarbeiterInnen su-
pervidiert werden, die ihrerseits zu-
sätzlich Beratungskompetenz erwor-
ben haben, usw. 

All dies soll die Ausbildung zum/zur
SupervisorIn bieten. Aber da ist Vor-

„Suuu
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Supervision
– Die berufliche Beratung im Wandel

Michael Blattny

sicht geboten: In Österreich bieten sich
über 40 Supervisionsausbildungen an,
die ihrerseits qualitativ sehr unter-
schiedlich sind, oft auch zwischen Su-
pervision und Organisationsberatung
wenig unterscheiden. Das Gleiche gilt
für Coaching-Ausbildungen, d. h. für

Ausbildungen zur Supervision im Wirt-
schaftsbereich.

Supervision ist wie Beratung oder 
Coa ching in Österreich nicht gesetzlich
geregelt. Die beiden Vereinigungen, die
dennoch über die Qualität ihrer Super-

visorInnen wachen, sind daher frei -
willige Zusammenschlüsse, zum einen
der Österreichische Verein für Super -
vision (ÖVS), zum anderen die Super -
visorInnenliste des Österreichischen
Bundesverbandes für Psychotherapie
(ÖBVP).  u

ieser Beitrag zum Thema Supervi-
sion beschäftigt sich mit einem Blick
über die Grenzen der „reinen Zunft“ der
Psychotherapie. „Supervision ist die
methodische Reflexion beruflichen
Handelns.“ (Supervisionsrichtlinie des
BMfG vom 6. 10. 2009). An dieser Stelle
bleibt jedoch die ausbildungsspezifi-
sche, psychotherapeutisch berufsbe-
gleitende und somit methodenorien-

tierte Ausformung der Supervision
außen vor und wird nur in einigen Rand-
bemerkungen gestreift. 

Wie dem Begriff des „Fremdwortes“ –
Supervision – zu entnehmen ist, setzt
sich dieser aus den lateinischen Be-
zeichnungen für „oben“ (auch „darü-
ber“ oder „darauf“) – super – und „ge-
nau ansehen“ (auch „anschauen“ oder
„betrachten“) – visio – zusammen.

Um die Wende des 19. zum 20. Jahr-
hundert, führte die Entwicklung der
„Casework“-Methode (Hilfe zur Selbst-
 hilfe) in den USA zur Gründung der 
Sozialakademien. Der Mangel an aus-

gebildetem Personal brachte es mit
sich, dass sogenannte „paid agents“
den „friendly visitors“ als SupervisorIn
(KontrolleurIn und AnleiterIn) beige-
stellt wurden. 

1919 erwähnt Sigmund Freud erstmals
den Begriff der Kontrollanalyse, und
diese wird 1925 von der Internationalen
Psychoanalytischen Vereinigung, neben

der Lehranalyse, als obligatorischer
Bestandteil der Ausbildung zum/zur
PsychoanalytikerIn offiziell eingeführt.

Harald Pühl (1990) unterscheidet vor-
erst zwischen zwei „Arten“ von Super-
visionen. In der Ausbildungssupervision
soll der/die SupervisandIn die prakti-
sche Tätigkeit der jeweiligen Methode,
in einem Meister-Schüler-ähnlichem
Verhältnis, erlernen und reflektieren.
In der Fortbildungssupervision werden
bereits ausgebildete Fachkräfte bera-
ten. An dieser Stelle ist Michael Balint
zu erwähnen, der gemeinsam mit sei-
ner späteren Ehefrau Enid um 1950 in
der Tavistock Klinik in London, das Kon-

zept der heute noch so bezeichneten
„Balintgruppe“ entwickelte. Ursprüng-
lich wollten die beiden mit einer Gruppe
von SozialarbeiterInnen und Psycholo-
gInnen, Untersuchungen über Ehe-
schwierigkeiten anstellen. Bald darauf
begann Michael Balint mit Gruppen von
AllgemeinmedizinerInnen zu arbeiten,
deren PatientInnen psychi sche Lei-
denszustände hatten.

In den letzten 40 Jahren hat sich die
Supervision als eigenständiges Bera-
tungsformat nunmehr permanent wei-
terentwickelt. Wie Harald Pühl (2009)
anmerkt, sind es zwei Umstände, die zu
dieser „Emanzipation“ geführt haben.
Zum einen durch die zunehmende Li-
beralisierung in den Organisationen,
deren FunktionärInnen mehr und mehr
erkannten, dass externe SupervisorIn-
nen, durch deren Weisungsungebun-
denheit, die Kontrollaspekte, die die
Vorgesetzten mehr im Fokus hatten, in
den Hintergrund rückten und so den
MitarbeiternInnen (und damit der Or-
ganisation) mehr Entwicklungsmög-
lichkeit bringen. Zum anderen ist die
Erkenntnis, dass dem beruflichen Han-
deln, mehr als nur die Tätigkeit Einzel-
ner zugrunde liegt und dass auch der
„institutionelle Kontext“ zu verstehen
und mit einzubeziehen ist.

Duuu

„
“

In den letzten 40 Jahren hat sich die Supervision
als eigenständiges Beratungsformat 
nun mehr permanent weiterentwickelt.



Aus psychotherapeutischer und be-
rufspolitischer Sicht ist an dieser Stelle
durchaus selbstkritisch anzumerken,
dass bis vor nicht allzu langer Zeit, Kol-
legInnen – die sicher in ihrer beruf lichen
Rolle und Identität waren, ausgestattet
mit einem hohen Maß an Kompetenz im
Erkennen von und im Umgang mit Per-
sonen mit Symptomen von seelischen
Leidenszuständen und/ oder in verrückt
machenden Beziehungsdynamiken – öf-
ter den Versuchungen erlegen sind, in
Beratungsprozesse einzusteigen, ohne
der nötigen Erfahrung und dem ge-
schulten Blick auf die Dynamik in Orga-
nisationen.

Harald Pühl (2009) postuliert: „Super-
vision wird durch einen darin ausgebil-
deten Experten geleitet. Im Fokus steht

die Arbeitsaufgabe des Einzelnen, des
Teams und der Gesamtorganisation, die
es zu verbessern und abzustimmen gilt.
... Supervision verbindet Reflexions-
kompetenz und Organisations- bzw.
Managementkenntnisse in einmaliger
Weise und definiert sich u. a. dadurch
als eigenständiges neues Beratungs-
konzept.“ Sehr ähnlich definiert es Kor-
nelia Rappe-Giesecke (1994): „Supervi-
sion ist eine Form beruflicher Beratung,
deren Aufgabe es ist, Einzelne, Gruppen
und Teams oder andere Subsysteme in
Organisationen zu sozialer Selbstrefle-
xion zu befähigen.“

Das Ziel der Supervision ist es, Kon-
fliktsituationen im Zuge beruflichen

Handelns, die in Kommunikations- und
Kooperationsprozessen zwischen Klien-
 tInnen, KundInnen, KollegInnen, Mitar-
beiterInnen, Vorgesetzten auftauchen,
zu bearbeiten und zu klären. 
Organisationen und Unternehmen be-
anspruchen dann Supervision, wenn es
nötig ist, die Primäraufgaben und -ziele
besser zu erfüllen. Und nicht zuletzt
bietet Supervision eine Möglichkeit,
Führungskräfte im Sinne einer Fortbil-
dung besser zu qualifizieren.

Formen der Supervision

In der Literatur wird einhellig zwischen
den drei großen Formen unterschieden:
Einzel-, Gruppen- und Organisations-
supervision. Diese befassen sich jeweils
mit den drei Bereichen beruflichen

Handelns: der Rolle, der Organisation
und der Profession. Rappe-Giesecke
(2000) beschreibt in sehr anschaulicher
und detaillierter Weise, welches Set-
ting gewählt werden soll und wie sich
der Fokus der Bereiche entwickelt.

Die Einzelsupervision wird entweder
gewählt, wenn Bedarf zur Rollen- oder
Leitungsberatung besteht, oder wenn
Fallarbeit die Klientenorientierung för-
dern soll.

In der Gruppensupervision finden in der
Regel Personen einer Berufsgruppe zu-
sammen, deren Gemeinsamkeit die
gleiche Profession ist – oder zumindest
die gegenwärtige Berufstätigkeit – und

deren Anliegen es ist, gemeinsam in
Fallbesprechungen das Potenzial der
Gruppe und damit die Anhäufung der
Kompetenzen zu nützen. Aber auch die
Rollen- und Leitungsberatung kann in
Gruppen erfolgen. In der Regel stehen
die GruppenteilnehmerInnen nicht in
einem gemeinsamen direkten Arbeits-
kontext. 

Organisationssupervision findet mit
Subsystemen von Organisationen statt.
Wie Angela Gotthardt-Lorenz (2000)
ausführt, muss die Auseinandersetzung
von den Subsystemen, bzw. den dort
angesiedelten PositionsinhaberInnen,
die entweder einzeln oder in verschie-
denen Gruppierungen Supervision in
Anspruch nehmen, mit den Organisati-
onsbedingungen erfolgen. „In der Or-
ganisationssupervision muss also die
Auseinandersetzung mit der Gesamt-
organisation erfolgen, der Fokus liegt
jedoch darauf, das jeweilige Subsystem
– sei es ein Abteilungsteam, sei es eine
Regionalstelle, sei es die Position  eines
Geschäftsführers – als solches anzu-
schauen und einer Weiterentwicklung
zuzuführen.“ 
Als häufigste Form der Organisations-
supervision ist in diesem Zusammen-
hang wohl die Teamsupervision anzu-
führen. Zu den Merkmalen eines Teams
nach Manfred Gellert und Klaus Nowak
(2010) gehört, dass es einen formalen
Zusammenschluss einer kontinuierli-
chen Gruppe geben muss, die gemein-
sam an der Lösung einer nach außen
gerichteten Aufgabe arbeitet (Primär-
auftrag). Rollen im Team und beson-
ders die der Teamleitung bieten hier
ein weites Feld von Konfliktstoffen. Erst
recht, wenn die Rollen diffus und unklar
sind, kann dies das Team an den Rand
der Arbeitsfähigkeit bringen, insbeson-
dere wenn Abwehrmechanismen in al-
len Ausformungen auftreten. Da Teams
(auch Teile davon) jedoch Subsysteme
eines größeren Ganzen (einer Organi-
sation) fungieren, wird sich der Fokus
nicht nur auf die Fallarbeit und die Rol-
lenklärung beschränken, sondern wird
auch der Blick auf den Bezug zur Ge-
samtorganisation zu schärfen sein.

WLPNEWS
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Nicht zuletzt ist den gesamtgesell-
schaftlichen Entwicklungen, in einer
immer mehr unter ökonomischen
Druck geratenden Arbeitswelt, in der
die Veränderungsprozesse immer ra-
santer werden, Rechnung zu tragen.
„Ein kritischer Dialog und Austausch
mit den Auftraggeberinnen und Auf-
traggebern unter Einbezug der Ver-
ständigung über gesellschaftliche und
ökonomische Bedingungen gehört zum
Beratungsprofil der Organisationssu-
pervisorInnen“. (Angela Gotthardt-Lo-
renz, 2009).
Es liegt in der Natur der Sache, dass die
Organisationssupervision durchaus der
Organisationsberatung sehr nahe
kommt und mitunter in eine solche
mündet. Dies ist dann der Fall, wenn
eine Organisation in ihrer Gesamtheit
und mit allen ihren Vertretern beraten
wird. Dies würde jedoch an der Stelle
den Rahmen dieses Artikels sprengen,
wenn das vertieft werden würde.

Zu der Vorgangsweise in der
Supervision

Erstkontakt (meist telefonisch) und
Sondierungsgespräche gehen dem
Kontrakt voraus. Erst Letzterer stellt
die verbindliche Vereinbarung für die
Zusammenarbeit zwischen Supervi-

sandInnen und SupervisorIn dar. Be-
sonderes Augenmerk ist hierbei natür-
lich darauf zu legen, ob die Supervision
organisationsunabhängig ist oder nicht.
Im ersten Fall handelt es sich dabei um
die Reflexion des beruflichen Handelns
im Einzel- oder Gruppensetting, wel-
che außerhalb eines Bezugssystems ei-
ner Organisation liegen. Hier wird der
Kontrakt zwischen dem/der Supervi-
sandIn bzw. den GruppenteilnehmerIn-
nen und dem/der SupervisorIn abge-
schlossen und bleibt intim. Wenn die
Supervision innerhalb von Organisatio-
nen oder im Auftrag einer solchen statt-
findet, so bedeutet dies, dass es mög-
lichst einen Dreieckskontrakt geben
sollte. Dieser ist zwischen dem/den Su-
pervisandInnen, der Organisationslei-
tung und dem/der SupervisorIn abzu-
schließen. In jedem Fall sollten sich
alle Beteiligten über den Gegenstand
der Supervision, die Art und Weise der
Rückmeldung bzw. Einbindung der Or-
ganisationsleitung über die Ergebnisse
der Supervision verständigen.
Die Methoden in der Supervision sind
dabei sehr vielfältig und wird vom Ex-
pertInnenwissen der SupervisorInnen
abhängen.

Die Supervision ist und bleibt in jedem
Fall ein integraler Bestandteil der (im

idealen Fall) berufslebenslangen Be-
gleitung, da sie Möglichkeitsräume
schafft, die kein anderes Beratungsfor-
mat, insbesondere für Psychothera-
peutInnen, bieten kann.  u

Michael Blattny, DSA
Lehranalytiker im Wiener Kreis für
 Psychoanalyse und Selbstpsychologie,
 Supervisor und Coach 
E: blattny@aon.at
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er ÖBVP misst dem Arbeitsbereich
„Supervision und Coaching“ so große
Bedeutung als Aufgaben- und Ge-
schäftsfeld für PsychotherapeutInnen
zu, dass der Bundesvorstand des ÖBVP
ein eigenes Fachreferat Supervision
und Coaching, statuarisch verankert,
implementiert hat. Mitglieder des Fach-

referats sind Delegierte aller fachspe-
zifischen Ausbildungseinrichtungen, die
Mitglieder des ÖBVP sind, sowie ein/e
Delegierte/r des KandidatInnenforums
(KFO) und ein/e Delegierte/r des Bun-
desvorstands oder des Präsidiums. Die
Hauptaufgaben des Fachreferates sind:
Festlegen der Kriterien für die Auf-

nahme in die ÖBVP-Liste der Supervi-
sorInnen und Coaches in Abstimmung
mit dem Bundesvorstand; die Ent-
scheidung über Anträge zur Aufnahme
in die ÖBVP-Liste der SupervisorInnen
und Coaches gemäß den Aufnahmekri-
terien; die Entwicklung und Umsetzung
geeigneter Instrumente der internen

Die Bedeutung von 
„Supervision und Coaching“ im ÖBVP

Peter Stippl

Duuu

Fo
to

: ©
 H

an
s-

G
eo

rg
 M

ai
er



WLPNEWS
10

und externen Öffentlichkeitsarbeit zum
Thema Supervision und Coaching in Ab-
stimmung mit dem Bundesvorstand
bzw. dem Präsidium; die Konzeption
und Ausrichtung von Fachveranstaltun-
gen und Publikationen und die Mitwir-
kung in relevanten Netzwerken und
Gremien außerhalb des ÖBVP.

Der wichtigste Nutzen einer Eintra-
gung in die Liste der zertifizierten Su-
pervisorInnen & Coaches besteht da-
rin, dass auf der ÖBVP-Homepage,
unter der  PSYCHOTHERAPEUTiNNEN
SUCHE > Erweiterte Suche > nach
SupervisorInnen & Coaches, gesucht
werden kann und dass ÖBVP-zertifi-
zierte SupervisorInnen und Coaches,
wenn sie sich auf Grund von Ausschrei-
bungen oder von Anfragen für Supervi-
sions- und Coachingaufträge bewer-
ben, oftmals geforderte, aber jedenfalls
beachtete Qualitätskriterien erfüllen!
Darüber hinaus bieten ÖBVP-zertifi-

zierte SupervisorInnen und Coaches
qualitative Alleinstellungsmerkmale,
die in diesem kompetitiven Markt ge-
schätzt und anerkannt werden. 

Kriterien für die Aufnahme 
in die Liste der SupervisorInnen
und Coaches

Die besondere Qualität der ÖBVP-Su-
pervisorInnen (die auch im Markt be-
kannt und anerkannt ist) besteht in der
hohen Anforderung an Ausbildung und
Praxis, die bei der Zertifizierung zur
ÖBVP-SupervisorIn nachzuweisen ist
und vom Fachreferat im Zertifizierungs -
prozess überprüft wird. Worin besteht
diese Qualität, was sind die Kriterien
zur Aufnahme in die LISTE der SUPER-
VISORiNNEN und COACHES des ÖBVP,
und warum wird sie im Zertifizierungs-
prozess gefordert und genau überprüft?
Zur Aufnahme in diese Liste sind allge-
meine Voraussetzungen einzuhalten:

u Eintragung in die Psychotherapeu-
tInnenliste des BMG seit mindestens
fünf Jahren, 

u Mitgliedschaft im ÖBVP (demzufolge
werden durch die PT-Ausbildung 650
AE implizit vorausgesetzt: 200 AE
Selbsterfahrung, 150 AE passive
 Supervisionserfahrung und  300 AE
fachspezifische Theorie) – alle ÖBVP-
 SupervisorInnen sind erfahrene Psy-
chotherapeutInnen mit der umfas-
senden Ausbildung und Erfahrung
dieses Berufes!

Darüber hinaus wird mindestens fol-
gende Supervisionsausbildung gefor-
dert: 
u 120 AE Theorie der Supervision (Lehr -

 veranstaltungen, Seminare, Kon-
gresse etc.) mit folgenden Inhalten
im Umfang von je mindestens 16 AE:
andere anerkannte fachspezifische
Psychotherapiemethoden als die be-
reits erlernten, Organisationstheo-

Imago hat sich in den letzten 10 Jahren als Paartherapieform in 
Österreich etabliert. Die vom ÖBVP anerkannte methoden- 
erweiternde Fortbildung ermöglicht PsychotherapeutInnen, mit 
einer gut fundierten Theorie und einem klaren Methoden- und 

 
Praxis zu arbeiten. 

Infoabend am 16.6.2015 um 20.30 Uhr

Staudgasse 7  1180 Wien  +43 (0)1/9426152  info brehmsimago.eu

 IMAGO Paartherapie
 Fortbildung mit Evelin & Klaus Brehm 
Beginn November 2015

 Basic Clinical Track für PsychotherapeutInnen 
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rien, Gruppendynamik, Entwick lun-
gen in der Arbeitswelt und Rollen-
verständnis als SupervisorIn. Es ist
also eine breite, fundierte supervisi-

onsspezifische Ausbildung zur Psy-
chotherapieausbildung und -erfah-
rung gefordert.

u Es müssen weiters in den letzten
fünf Jahren eine Tätigkeit von 75 AE
Supervision nachgewiesen werden,
davon mindestens ein Drittel Einzel  -
 supervision und Coaching (mit min-
destens 5 Einzelpersonen) und min-
destens ein Drittel Gruppen- bzw.
Teamsupervision (mit mindestens 2
Gruppen/Teams). Es wird also auch
auf nachgewiesene praktische Er-
fahrung Wert gelegt!

u Es ist darüber hinaus die ange-
wandte Supervision durch beglei-
tende Supervision der Supervision
im Umfang von 25 AE in der fach-
spezifischen Methode, die bereits er-
lernt wurde, über einen Zeitraum
von zwei Jahren nachzuweisen.
Diese ist bei einer SupervisorIn aus
der SV-Liste des ÖBVP zu absolvie-
ren. Im Ausnahmefall kann eine
 Bestätigung der jeweiligen fachspe-
zifischen Einrichtung über die An-
rechnung anderer Lehrsupervisio-
nen berücksichtigt werden.

Zusätzlich werden 30 AE innerhalb 
von drei Jahren supervisionsspezifi-
scher Fortbildung empfohlen, speziell

begleitende Supervision der Supervi-
sion.
Diese überprüfte und hohe Anforderung
begründet den guten Ruf und die Stel-

lung der ÖBVP-zertifizierten Supervi-
sorInnen und Coaches am Markt.

Wie kommt man zur Aufnahme in die
SV-Liste des ÖBVP? Unter dem Link
www.psychotherapie.at/oebvp/arbeits-
bereiche/supervision-coaching sind die
Antragsformulare downloadbar. Darü-
ber hinaus sind hier weitere interes-
sante Informationen enthalten, von
 denen ich auf die Supervisionsrichtlinie
des BMG und auf die Literaturliste hin-
weisen möchte. Da in diesem Bereich
auf der ÖBVP-Homepage so viele in-
haltliche Informationen über Supervi-
sion und Coaching zu finden sind, habe
ich in meinem Beitrag darauf verzichtet. 

Auf ein Erfolgsbeispiel des Bereichs
Supervision und Coaching im ÖBVP
möchte ich noch hinweisen, und zwar
auf die Kooperationsvereinbarung zwi-
schen ÖBVP und der Österreichischen
Bundesforste AG für Supervision der
MitarbeiterInnen der ÖBf, unter Wah-

rung der Anonymität ihrer Mitarbeite-
rInnen, durch KollegInnen mit Eintra-
gung in der ÖBVP-SupervisorInnen-
Liste (Honorarsatz pro AE 100,– Euro
für Einzel-SV. Details dazu ebenfalls als
Download im Bereich SV der ÖBVP
Homepage). 2014 konnte diese Verein-
barung auf die Psychotherapie ausge-
weitet werden. Ein guter Beleg für die
Möglichkeit, Synergien durch Kompe-
tenz in beiden Bereichen, auch wirt-
schaftlich umsetzen zu können.

Bedauerlicherweise leidet das Fach  -
referat an einem chronischen Mangel
an Delegierten. Es nehmen im Durch-
schnitt der letzten Jahre jeweils drei
bis vier Delegierte an den Sitzungen
teil. Durch den Mangel an Mitarbeite-
rInnen werden viele mögliche Aktivitä-
ten des Fach referates nicht im vollen

Umfang wahrgenommen und umge-
setzt. An diesen Umstand schließe ich
die Bitte an alle Interessierten an, die
fachspezifischen Ausbildungseinrich-
tungen aufzufordern und zu motivieren,
sich durch fachkundige Delegierte am
Fachreferat S&C zu beteiligen. Es ist
eine selbstorganisierte Einrichtung, die
vom Engagement ihrer Delegierten lebt.     

Alle wesentlichen Informationen zum
Fachreferat S&C finden Sie auf der
ÖBVP-Homepage unter www.psycho-
therapie.at/oebvp/arbeitsbereiche/su-
pervision-coaching.

Für alle Fragen im Zusammenhang mit
der ÖBVP-SupervisorInnen-Liste steht
Ihnen Sabrina Kaselitz unter oebvp.
kaselitz@psychotherapie.at gerne zur
Verfügung.  u

Dr. Peter Stippl 
Präsident des ÖBVP, Leiter des Fachreferats 
„Supervision und Coaching“ im ÖBVP 
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Diese überprüfte und hohe Anforderung 
begründet den guten Ruf und die Stellung der 
ÖBVP-zertifizierten SupervisorInnen 
und Coaches am Markt. 
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Krankenkassenformulare 
für Psychotherapie im Überblick
Welches Antragsformular für welche Krankenkasse?

Leonore Lerch

ur Beantragung des Kostenzuschus -
ses oder der Kostenübernahme für Psy-
chotherapie sehen die für das Bundes-
land Wien relevanten Krankenkassen
verschiedene Antragsformulare vor.
Manche Krankenkassen bieten auf ihren
Websites Formulare zur Antragstellung
von Psychotherapie zum Download an.
Diese Formulare entsprechen öster-
reichweit bezüglich des Fragenkatalo-
ges mit wenigen Ausnahmen (u.a. Wien)
dem Standard-Formular zur Antrag-
stellung von Psychotherapie, das 1996
vom Haupt  verband der Sozialversiche-
rungs träger und dem ÖBVP entwickelt
wurde.

Die Musterkrankenordnung des Haupt-
verbandes der Sozialversicherungs-
träger, die für alle im Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungs-
träger zusammengefassten Kranken-
versicherungsträger gilt und (mit Aus-
nahmen) verpflichtend ist, sieht bezüg-
lich der Leistung von Psychotherapie 
einige Bedingungen, jedoch nicht die
Verwendung eines speziellen Formulars
vor. Die Versicherungsträger können
zwar in ihren Krankenordnungen diese
Bedingungen für die Antragstellung auf
Leistungen, die einer vorherigen chef-
oder kontrollärztlichen Bewilligung be-
dürfen, spezifizieren (z.B. durch die Vor-
gabe eines Formulars). Es darf dadurch
aber keine Verminderung der in der
Musterkrankenordnung vorgesehenen
Leistungsanforderungen erfolgen.

Die Krankenkassen handhaben die Ver-
wendung von Formularen in den meis-
ten Fällen großzügig, d.h., sie akzeptie-
ren die Formulare anderer Kranken-

kassen – u.a. aufgrund diesbezüglicher
Übereinkommen unter den jeweiligen
Krankenkassen. Auch formlose Schrei-
ben werden von manchen Krankenkas-
sen akzeptiert, wenn diese die erfor-
der lichen Informationen enthalten. 

Welche Formulare können für
welche Krankenkassen 
verwendet werden?

Wir haben nachgefragt und folgende 
Information erhalten:

1. Standard-Formular (Hauptverband
der Sozialversicherungsträger –
ÖBVP)
Laut Auskunft der Sozialversicherungs-
träger kann das Stan dard-Formular
weiterhin verwendet werden für
a) Kostenzuschuss bei Antragstellung

durch PatientIn,
b) Kostenübernahme im Rahmen der

Wiener Versorgungsvereine gemäß
deren Erfordernissen bei folgenden
Krankenkassen:

u Versicherungsanstalt öffentlich Be-
diensteter (BVA)/Kostenschuss: EUR
40,00

u Krankenfürsorgeanstalt der Bedien -
steten der Stadt Wien (KFA)/Kosten-
zuschuss: EUR 21,80

u Sozialversicherungsanstalt der ge-
werblichen Wirtschaft (SVA)/Kosten-
zuschuss: EUR 21,80

u Sozialversicherungsanstalt der Bau-
ern (SVB)/Kostenzuschuss: EUR 21,80

2. Neue WGKK-Formulare 
(seit 1. Juli 2014)
a) WGKK-Formular für Kostenzu-

schuss bei Antragstellung durch Pa-
tientIn

b) WGKK-Formular für Kostenüber-
nahme im Rahmen der Wiener Ver-
sorgungsvereine gemäß deren Er-
fordernissen

Es ist für folgende Krankenkassen zu
verwenden:
u Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK)

/Kostenzuschuss: EUR 21,80
u Betriebskrankenkassen (BKK) Aus-

tria Tabak und Wiener Verkehrsbe-
triebe/Kostenzuschuss: EUR 21,80

Zuuu

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer WLP-Website
unter: www.psychotherapie-wlp.at/mitgliederservice/krankenkassen.

Das Standard-Formular sowie  weitere Formulare stehen als Download in 
unserem Formular-Center zur Verfügung:
www.psychotherapie-wlp.at/formular-center

Auszug aus der Musterkrankenordnung 2011 des Hauptverbandes österreichi scher 
Sozial versicherungsträger, verlautbart gemäß § 456 Abs. 2 ASVG

Psychotherapie durch Psychotherapeuten oder Psychotherapeutinnen
§ 17. (1) – verbindlich – Die Kasse leistet unter folgenden Voraussetzungen einen Zuschuss
für die psychothera-peutische Behandlung durch eine/n Psychotherapeutin/Psychothe-
rapeuten:
1. es liegt eine psychische Befindensstörung vor, die eine Krankheit im sozial versiche-

rungsrechtlichen Sinne ist;
2. der/die Psychotherapeut/Psychotherapeutin muss in die Psychotherapeutenliste ein-

getragen sein;
3. die Durchführung einer ärztlichen Untersuchung spätestens vor der zweiten psycho-

therapeutischen Sitzung einer psychotherapeutischen Behandlungsserie muss nach-
gewiesen werden;

4. die Originalhonorarnote muss folgende Angaben enthalten:
a) Familien- bzw. Nachname, Vorname und Versicherungsnummer des/der Versi-

cherten; bei Behandlung eines/einer Angehörigen zusätzlich seine/ihre Personal-
daten,

b) Diagnose (ICD-Code),
c) Behandlungsmethode,
d) Anzahl der Behandlungen (Sitzungen),
e) Angaben darüber, ob eine Einzel- oder Gruppenbehandlung(sitzung) erfolgte,
f) Datum und Dauer der einzelnen Behandlungen (Sitzungen),
g) Zahlungsbestätigung, stattdessen kann auch der verwendete Einzahlungsnach-

weis (Zahlschein, Erlagschein, Kontoauszug) im Original übergeben werden; liegt
kein Einzahlungsnachweis vor, kann im begründeten Einzelfall der/die Anspruchs-
berechtigte die Zahlung mit eigenhändiger Unterschrift bestätigen,

h) Unterschrift und Ordinationsstempel des/der Psychotherapeuten/Psychothera-
peutin bzw. der in Betracht kommenden Einrichtung.

(2) – verbindlich – Der/Die Anspruchsberechtigte hat der Kasse jene Unterlagen vorzu-
legen, die die Kasse benötigt, um feststellen zu können, dass eine psychische Befin-
densstörung mit Krankheitswert vorliegt und die Kasse leistungszuständig ist. Sofern dies
anderweitig nicht möglich ist, hat der/die Anspruchsberechtigte die entsprechenden Un-
terlagen vom/von der Psychotherapeuten/Psychotherapeutin zu verlangen.
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Um den Umgang mit den diversen Antragsformularen für Psychotherapie zu erleichtern, übermitteln wie einen Überblick
über die derzeit verwendeten Formulare (Stand: Jänner 2015). 
Vielen Dank an Mag.a Elisabeth Leitner (Regionalgruppe Wien der ÖAGG-Fachsektion Integrative Gestalttherapie) und 
Mag.a Gertrud Baumgartner (Leiterin der WLP-Informationsstelle) für die Unterstützung bei den Recherchen.

Für Wien relevante Krankenkassen Kostenzuschuss Kostenübernahme Wien Kostenübernahme 
Bundesländer

Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) neues WGKK-Formular1 neues WGKK-Formular2 neues WGKK-Formular3

Betriebskrankenkassen (BKK) Wiener Verkehrsbetriebe, Austria Tabak neues WGKK-Formular neues WGKK-Formular neues WGKK-Formular

Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien (KFA) Standard-Formular Standard-Formular Standard-Formular

Sozialversicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) Standard-Formular Standard-Formular Standard-Formular

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) Standard-Formular Standard-Formular Standard-Formular

Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) Standard-Formular Standard-Formular Standard-Formular

Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) VAEB-Formular VAEB-Formular VAEB-Formular

Burgenländische Gebietskrankenkasse (BGKK) Standard-Formular1 neues WGKK-Formular2 Standard-Formular3

Kärntner Gebietskrankenkasse (KGKK) Standard-Formular1 neues WGKK-Formular2 Standard-Formular3

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (NÖGKK) Standard-Formular1 NÖGKK-Formular2 NÖGKK-Formular3

Oberösterreichische Gebietskrankenkasse (OÖGKK) OÖGKK-Formular1 neues WGKK-Formular2 OÖGKK-Formular3

Salzburger Gebietskrankenkasse (SGKK) SGKK-Formular1 neues WGKK-Formular2 SGKK-Formular3

Steirische Gebietskrankenkasse (STGKK) Standard-Formular1 neues WGKK-Formular2 Standard-Formular3

Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) Standard-Formular1 neues WGKK-Formular2 TGKK-Formular3

Vorarlberger Gebietskrankenkasse (VGKK) Standard-Formular1 neues WGKK-Formular2 Standard-Formular3

1 Kostenzuschuss: Für PatientInnen, die eine Psychotherapie in Wien in Anspruch nehmen, jedoch bei der Gebietskrankenkasse eines anderen Bundeslandes versichert sind, kann das
 Formular der regionalen GKK oder das Standard-Formular verwendet werden. Der Fragenkatalog der GKK-Formulare betreffend Kostenzuschuss ist (mit Ausnahme von Wien, Salzburg,
Oberösterreich) ident mit dem Fragenkatalog des Standard-Formulars.

2 Kostenübernahme Wien: Für PatientInnen, die eine Psychotherapie in Wien in Anspruch nehmen, jedoch bei der Gebietskrankenkasse eines anderen Bundeslandes versichert sind, ist
(mit Ausnahme von Niederösterreich) das Formular der Wiener GKK zu verwenden. 

3 Kostenübernahme Bundesländer: Für PatientInnen, die eine Psychotherapie in dem Bundesland in Anspruch nehmen, in dem sie bei der entsprechenden Gebietskrankenkasse ver sichert
sind, sind die Formulare der GKK betreffend Kostenübernahme zu verwenden (Wien, Niederösterreich, Salzburg, Oberösterreich, Tirol). Das Standard-Formular kann für die GKK verwendet
werden, die im Formular für die Kostenübernahme den gleichen Fragenkatalog vorsehen, wie für den Kostenzuschuss (Burgenland, Kärnten, Steiermark, Vorarlberg). 

Überblick

3. VAEB-Formular

a) Kostenzuschuss bei Antragstellung
durch PatientIn

b) Kostenübernahme 

Es ist zu verwenden für
u Versicherungsanstalt für Eisenbah-

nen und Bergbau (VAEB)/Kostenzu-
schuss: EUR 28,00

Das Verfahren zur Beantragung der
Kostenübernahme bei der VAEB wird
ausführlich im nachfolgenden Artikel
beschrieben.
Der WLP ist seit 2002 von der VAEB mit
der Begutachtung der Psychotherapie-
anträge im Rahmen der WLP-Begut-
achtungsstelle beauftragt.

Fragen oder
Probleme?

Bei Fragen oder
Problemen im Zu-
sammenhang mit
der Antragstellung
von Psychotherapie
stehen wir mit In-
formation und Be-
ratung gerne zur
Verfügung.

Bitte wenden Sie
sich an unser Büro
T: 01/890 80 00
E: office@psychotherapie-wlp.at



achdem die Versicherungsanstalt
öffentlich Bediensteter (BVA) mit gu-
tem Beispiel voranging und den Kos-
ten  zuschuss für Psychotherapie mit
1. 11. 2014 auf 40,– Euro erhöhte, hat
nun auch die Versicherungsanstalt für
Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) den
Kostenzuschuss für Psychotherapie mit
1. 1. 2015 auf 28,– Euro für eine Einzel-
sitzung angehoben.

Die VAEB bietet bei Vorliegen einer
krankheitswertigen Störung auch die
Kostenübernahme von Psychotherapie
(„Psychotherapie auf Krankenschein“). 
In diesem Zusammenhang wurde 2002
eine Vereinbarung zwischen der Ver si-
cherungsanstalt für Eisenbahnen und
Bergbau (VAEB) und dem Wiener Lan-
desverband für Psychotherapie (WLP)
abgeschlossen, die eine Begutachtung
von Anträgen bezüglich Kostenüber-

nahme für Psychotherapie für VAEB-
Versicherte vorsieht.

Die Begutachtungsstelle des WLP gibt
zu jedem eingehenden Psychotherapie -
antrag eine Stellungnahme dahinge-
hend ab, ob eine Krankheitswer tig  keit
vorliegt, eine Psychotherapie angezeigt
ist und ob die vorgeschlagene psycho-
therapeutische Behandlung und die
 Behandlungsdauer zweckmäßig er-
scheinen. Die einzelnen Kriterien wer-
den mittels einer standardisierten
Checkliste überprüft und in Form einer
schriftlichen Stellungnahme an die
VAEB übermittelt. Die VAEB entscheidet
in Folge über die Bewilligung oder Ab-
lehnung des Antrages auf Kostenüber-
nahme.
Die Begutachtungsstelle besteht aus
drei Gutachtern, die Mitglied des WLP
sind. Derzeit werden die Funktionen von

den nachfolgenden Kollegen wahrge-
nommen:

Im Rahmen der Informationsstelle des
WLP erhalten wir immer wieder Anfra-
gen von VAEB-Versicherungsnehme-
rInnen, die auf der Suche nach einer
Psychotherapie sind.
Um die PsychotherapeutInnenauswahl
zu erleichtern, sind wir dabei, einen
PsychotherapeutInnen-Pool für Versi-
cherungsnehmerInnen der VAEB zu er-
stellen. 
Wenn Sie zu den Konditionen der VAEB

WLPNEWS
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VAEB erhöht Kostenzuschuss 
für Psychotherapie
Kooperation mit der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB)

Leonore Lerch
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DSA Michael Blattny (Leitung), Dr. Gerhard 
Pawlowsky, Dr. Hermann Spielhofer



Psychotherapie anbieten, freie Psycho-
therapieplätze haben und Ihre Kontakt-
daten für eine Weiterleitung im Rah-

men der Informationsstelle des WLP
zur Verfügung stellen möchten, bitte
kontaktieren Sie das WLP-Büro unter 

E: office@psychotherapie-wlp.at oder 
T: 01/890 80 00.
Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!  u

Schritt 1: 
Die ersten fünf Psychotherapie-Sitzungen sind bewilli-
gungsfrei. Spätestens vor der zweiten Psychotherapie-Sit-
zung muss von dem/der PatientIn eine ärztliche Bestä tigung
eingeholt werden als Voraussetzung bezüglich einer Kos-
tenübernahme für psychotherapeutische Behandlungen.

Schritt 2: 
Alle Formulare zur Kostenübernahme durch die VAEB sind
downloadbar im Formular-Center auf der Website des WLP
unter: www.psychotherapie-wlp.at/formular-center.
Spätestens bis zur fünften Psychotherapie-Sitzung sollten die
von dem/der PsychotherapeutIn und z. T. dem/der PatientIn
ausgefüllten Formulare

u Therapeutenangaben – Diagnostik bei Behandlungs-
beginn,

u Abtretungserklärung (inkl. Honorarnote) sowie 

u die ärztliche Bestätigung
von dem/der PsychotherapeutIn ans WLP-Büro, Löwen-
gasse 3/5/6, 1030 Wien, gesendet werden, sodass die Begut-
achtungsstelle des WLP eine Stellungnahme vornehmen kann. 

Schritt 3:
Die Begutachtungsstelle des WLP prüft die Unterlagen zur

Antragsstellung auf Kos-
tenübernahme und leitet
positive Stellungnahmen an
die VAEB weiter. Vom Ein-
langen der Unterlagen im
WLP bis zur Übermittlung
der Stellungnahme an die
VAEB benötigt der WLP ei-
nen Zeitraum von ein bis
zwei Wochen. Bei unvoll-
ständigen Unterlagen oder
Fragen nimmt die Begut-
achtungsstelle zur Klärung
Kontakt mit dem/der Psy-
chotherapeutIn auf.

Schritt 4: 
Die Bewilligung oder Ab-
lehnung des Antrags auf

Kostenübernahme bekommt der/die PsychotherapeutIn von
der VAEB direkt zugesandt. Die VAEB behält sich vor, in Fäl-
len, bei denen die Krankheitswertigkeit aus Sicht der VAEB
nicht eindeutig hervorgeht, die Entscheidung der Begutach-
tungsstelle zu korrigieren, d. h. auch bei positiver Stellung-
nahme durch den WLP, ist die VAEB berechtigt, den Antrag
auf  Kostenübernahme abzulehnen.

Schritt 5: 
Die weiteren Honorarnoten sind in Form des Formulars

u Honorarabrechnung
von dem/der PsychotherapeutIn monatlich oder pro Quartal
direkt an die VAEB zu übermitteln. Hier ist der/die PatientIn
nicht involviert. Es werden derzeit 53 Euro pro Einzelsit-
zung an den/die PsychotherapeutIn abgegolten. Der/die Psy-
chotherapeutIn darf darüber hinaus an den/die PatientIn
keine Honorarforderungen stellen. 

Schritt 6:
Die VAEB gewährt 25 Stunden auf Krankenschein plus die
 bereits vor der Einreichung des Antrages konsumierten ma-
ximal fünf Sitzungen, also insgesamt maximal 30 Sitzun-
gen. Sollte die Notwendigkeit zur Fortsetzung der psycho-
therapeutischen Behandlung über 30 Sitzungen hinaus
bestehen, so ist dies im Rahmen der Kostenzuschussrege-
lung möglich. Hierfür ist das Formular

u Therapeutenangaben – Fortsetzungsantrag
zu verwenden und bei der VAEB einzureichen. Um eine Be-
handlungsunterbrechung zu vermeiden, sollten die 30 Stun-
den noch nicht ausgeschöpft sein, wenn der Fortsetzungs-
antrag von dem/der PsychotherapeutIn an die VAEB gestellt
wird.

Schritt 7:
Im Rahmen der Zuschussregelung sind die Psychotherapie-
Sitzungen nicht mehr mit der VAEB, sondern mit dem/der
PatientIn direkt zu verrechnen. Der/die PatientIn bekommt
derzeit 28 Euro pro Sitzung von der VAEB rückvergütet.  

Kontaktdaten:
Versicherungsanstalt für Eisenbahner und Bergbau (VAEB)
Linke Wienzeile 48–52
Postfach 86, 1061 Wien 
T: 01/588 483 37
www.vaeb.at

Antragsprozedere im Überblick
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u Mitgliedschaft bei der größten Inte-
ressens- und Berufsvertretung der
in Österreich tätigen Psychothera-
peutInnen mit über 3.000 Mitgliedern
in Österreich und knapp 1.000 Mit-
gliedern in Wien

u Mitgestaltung und Mitbestimmung
bei berufspolitischen Zielsetzungen

u ÖBVP/WLP-Mitgliedskarte

u kostengünstige Gruppenversiche-
rung des ÖBVP zur Berufshaft-
pflicht- und Rechtsschutzversiche-
 rung, Berufsunterbrechungsvor-
sorge und Pensionsvorsorge

u Ihr Eintrag auf der ÖBVP-Website
und WLP-Website:

– leichte Auffindbarkeit für Interes-
sentInnen und KlientInnen (auch für
PsychotherapeutInnen in Ausbildung
unter Supervision)

– kostenfreie Weiterleitung von
www.psychotherapie.at/ihr_name
auf Ihre persönliche Homepage

– kostenfreie bzw. -günstige Veröf-
fentlichung von Inseraten und Ver-
anstaltungen auf der Pinnwand

u Aktuelle Informationen zur Psycho-
therapie auf der WLP-Website u. a.:

– Formular-Center für Kassenan-
träge, Übersicht über Kassenbedin-
gungen, PatientInnen-Information

– alle Publikationen (Informationsfol-
der und -broschüren) des WLP

u kostenfreier WLP-Folder „Infor mat-
ionen zur Psychotherapie“ in Deutsch
und in Türkisch zum Auflegen in 
Ihrer Praxis oder Institution

u 3x jährlich die Mitgliederzeitschrift
„ÖBVP-News“

u 3x jährlich die Mitgliederzeitschrift
„WLP-News“ 

u regelmäßige Zusendung der elektro-
nischen ÖBVP-Newsletter sowie
WLP-Newsletter

u Beratung und Unterstützung in al-
len praxisrelevanten berufsethischen
und berufsrechtlichen Fragen

u Unterstützung und Vermittlung bei
KlientInnen-/PatientInnenbeschwe r -
 den (WLP-Beschwerdestelle, WLP-
Schlichtungsstelle, ÖBVP-Berufs-
ethisches Gremium)

u Austausch, Vernetzung, Intervision
und Fortbildung im Rahmen der Wie-
ner Bezirkskoordination

u günstigere Tarife bei Fort- und Wei-
terbildungsveranstaltungen des
ÖBVP-Forums Fortbildung

u günstigere Zertifizierung Ihres Fort-
bildungsangebots beim ÖBVP

u Eintragungsmöglichkeit in die ÖBVP-
SupervisorInnenliste, die von allen
öffentlichen Stellen anerkannt ist

u Honorarnotenvordrucke, die allen
rechtlichen Verpflichtungen entspre-
 chen: 100 Stück mit 2 Durchschlägen
zu EUR 30,–

u Ihre persönlichen ÖBVP/WLP Visi-
tenkarten: 200 Stück zu EUR 61,20
inkl. USt.

u 4x jährlich die Zeitschrift „Psycho-
therapie Wissenschaft“ als Print-
oder Open-Access-Version
(www.psycho therapie-wissen-
schaft. info)

u Nachlässe für die deutsche Zeit-
schrift „Psychotherapeut“ (Print-
oder Online-Version) – 20 % Rabatt
beim Sprin  ger-Verlag
leserservice@springer.com

u spezielle Angebote beim ikon-Verlag
u Ermäßigung bei der Fachbuchhand-

lung für Psychotherapie, Psychologie
& Psychiatrie „Krammer“, 
Rosa-Luxemburg-Gasse 1, 1160 Wien,
T: 01/985 21 19, 
www.krammerbuch.at 

– 3% Ermäßigung auf jedes gekaufte
Buch

– portofreie Lieferung
– Ansichtslieferung, Rückgaberecht  
– spezielle Beratung bei der Literatur-

suche

u 15% Ermäßigung beim Institut für
Original Chinesische Massagekunst
„Kangmei“, Hofmühlgasse 6,
1060 Wien, T: 01/920 63 25,
www.kangmeimassage.at

u 15 % Ermäßigung für Kurse und
Workshops beim Studio Chiftetelli
„Die erste Adresse für Wachstum
und Bewegung“, Neubaugasse 40a,
1070 Wien, T: 01/587 99 59, 
www.studio-chiftetelli.at

u 15% Ermäßigung für Behandlungen
bei Rebalancing Wien – Praxis für
Heilmassage, Rebalancing & Cra-
niosacrale Osteopathie, Landstraßer
Hauptstraße 107/3/52, 1030 Wien, 
T: 0650/762 46 20, 
www.rebalancing-wien.at  

Mitgliedsbeiträge
Höhe der Mitgliedsbeiträge
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird durch die Generalversammlung des ÖBVP
festgelegt. 
Am 15. Juni 2013 wurden in der o. Generalversammlung für Einzelmitglieder 
folgende Mitgliedsbeiträge, geltend ab 1. 1. 2014, beschlossen.

Ordentliche Mitglieder
In die Liste des BMG eingetragene PsychotherapeutInnen . . . . . . . . . . . . . .350 Euro
Aufnahmegebühr für eingetragene PsychotherapeutInnen . . . . . . . . . . . . . . .85 Euro 
PsychotherapeutInnen in Ausbildung in einer gemäß §§ 6–8 PthG 
gesetzlich anerkannten fachspezifischen psychotherapeutischen 
Ausbildungseinrichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Euro
Keine Aufnahmegebühr mehr seit 1. 1. 1994.

Mitgliedschaft im WLP/ÖBVP

   Wiener Landesverband für Psychotherapie Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie    

uuu Informationen über die Höhe der Mitgliedsbeiträge für außerordentliche Mitglieder
und psychotherapeutische Ausbildungseinrichtungen finden Sie in den Mitglied-
schaftsbedingungen auf unserer Website unter:
www.psychotherapie-wlp.at/mitgliedschaft

Leistungen und Vorteile für Mitglieder 
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ufgrund der gesetzlichen Änderun-
gen des Psychotherapiegesetzes 2014
bezüglich Haftpflichtversicherung sind
die derzeit laufenden Berufshaftpflicht –
sowie Rechtsschutzversicherungen im
ÖBVP nur noch bis 31. 12. 2015 geset-
zeskonform. 
Die neue Versicherungspflicht tritt
endgültig mit 1. Jänner 2016 in Kraft.

Der ÖBVP hat daher für Mitglieder des
Berufsverbandes mit der Generali Ver-
sicherung AG ein günstiges Angebot
verhandelt. Ein automatischer Wech-
sel vom alten Vertrag auf die Höher-
versicherung kann aus vertragsrecht -
lichen Gründen nicht durchgeführt
werden. 
Es muss ein Neuabschluss der Versi-
cherung durchgeführt werden, der Ihre
Anmeldung benötigt.

Wen betrifft die Änderung?

u Alle PsychotherapeutInnen, die in
die PsychotherapeutInnen-Liste des
Bundesministeriums für Gesundheit
(BMG) eingetragen sind, müssen ab
1.1.2016 eine Haftpflichtversiche-
rung nachweisen, die den gesetzli-
chen Bestimmungen gemäß § 16b
Psychotherapiegesetz entspricht.

u Alle Klinischen- und Gesundheits-
psychologInnen, die in die jeweili-
gen PsychologInnen- Listen des
Bundes ministeriums für Gesundheit
(BMG) eingetragen sind, müssen ab
1.1. 2016 eine Haftpflichtversiche-
rung nachweisen, die den gesetz -
lichen Bestimmungen gemäß § 39
Psychologengesetz entspricht. 

Welche Kosten entstehen?

Die Berufshaftpflichtversicherung, die
der ÖBVP mit der Generali-Versicherung
ausverhandelt hat, kostet EUR 57,00
pro Jahr.

PsychotherapeutInnen, die gleichzeitig
eine Berufsberechtigung als Klinische
und/oder GesundheitspsychologIn be-
sitzen, können beide Tätigkeiten mit
EINER Prämienzahlung von EUR 57,00
pro Jahr abdecken. 
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit,
eine freiwillige Rechtsschutzversiche-
rung abzuschließen. Diese kostet EUR
16,00 pro Jahr.
Im Rahmen der Haftpflichtversicherung
gemäß Psychotherapie- bzw. Psycho-

logengesetz können Sie laut Gesetz nur
eine Praxisadresse versichern. Zur Ver-
sicherung einer weiteren Praxisadres -
se im Rahmen einer Haftpflichtversi-
che  rung, gibt es die Möglichkeit einer
Zusatz-Haftpflichtversicherung zu EUR
24,00 pro Jahr.

Sämtliche Vertragsbedingungen zu den
Versicherungspolizzen finden Sie auf
der Website des ÖBVP unter: www.psy-
chotherapie.at/versicherungen

Haben Sie Fragen?

Für Rückfragen steht Ihnen das ÖBVP-
Büro zur Verfügung. 
E-Mail: 
oebvp.versicherung@psychotherapie.at

WLPNEWS
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Berufshaftpflichtversicherung gemäß 
Psychotherapiegesetz ab 1.1.2016
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m 2. Dezember 2014 hat der Psy-
chotherapiebeirat beim Bundesminis-
terium für Gesundheit (BMG) mehrere
Änderungen im Zusammenhang mit der
Weiterbildung in der Kinder- und Ju-
 gendlichenpsychotherapie beschlossen.

Der Vorgang steht zweifellos im Zu-
sammenhang mit Maßnahmen zur Ver-
besserung der Psychotherapieland-
schaft für Kinder- und Jugendliche in
Österreich, in der es viel zu wenig

 Behandlungsmöglichkeiten gibt. Auch
Initiativen der Steiermark, in der die
Psychotherapie für Kinder finanziell un-
terstützt wird, oder die Initiativen der
Wiener Gebietskrankenkasse, die nun
eine Liste der Einrichtungen erstellt, in
denen Kinder- und Jugendlichenthera-
pie angeboten wird, haben nicht zu
 einer substanziellen Verbesserung der
Situation geführt. Eine Auswirkung die-
ser (und ähnlicher) Maßnahmen auf die
Psychotherapie-Landschaft, und insbe-
sondere auf die „Säuglingspsychothe-
rapie“, d. h. die Psychotherapie des
Säuglings mit der Mutter, in Österreich

in den Kinderschuhen, ist nicht zu
 sehen.
Der lange geäußerte Wunsch des frü-
heren Gesundheitsministers, der der
Anlass für die genannten Änderungen
war, bezog sich darauf, dass alle aner-
kannten Psychotherapiemethoden der
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
pie schon in der Grundausbildung mehr
Aufmerksamkeit schenken sollten. Der
Psychotherapiebeirat hat nun in Zu-
sammenarbeit mit dem BMG den Weg
der Erstellung einer eigenen und der
Adaptierung weiterer Richtlinien ge-
wählt, um der Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie mehr Gewicht zu
geben.

Aber was ist nun geändert 
worden?

Zunächst: 
Aufrecht bleibt, dass jede/r eingetra-
gene PsychotherapeutIn in jedem An-
wendungsbereich Psychotherapie aus-
üben darf, wenn er/sie sich dazu
ausreichend Kenntnisse erworben hat.
Diese Freiheit wird nicht eingeschränkt.

Dann:
1. Die „Richtlinie für die psychothera-

peutische Arbeit mit Säuglingen,
Kindern und Jugendlichen“ des BMG
(31. 1. 2015) hält fest, welche Grund-
sätze für diese Arbeit bereits im Pro-
pädeutikum und im Fachspezifikum
verankert werden sollen (Diagnos-
tik, fachspezifische Grundlagen) und
hält fest – das ist hervorzuheben –,
über welche Kompetenzen die Psy-
chotherapeutInnen, die in diesem
Bereich arbeiten, zu verfügen haben.

2. Die „Fort- und Weiterbildungsricht-
linie für PsychotherapeutInnen“ des
BMG 2001/2014, die für Weiterbil-
dungen, also für Fortbildungen, die
mit einer Qualifizierung enden,
grundsätzlich ein Ausmaß von 200
Std. vorsieht, wurde für Weiterbil-
dungen im Bereich der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie auf 400
Stunden erhöht (Abschnitt III.C.1:
150 Stunden Theorie & Methodik,
200 Std. Praxis und 50 Std. Supervi-
sion).
Anzumerken: Der ÖBVP hat in den
letzten Jahren 11 Weiterbildungen
im Bereich Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie zertifiziert, von
denen mehrere diesen Umfang auf-
weisen, andere werden nachbes-
sern.
Weiter anzumerken: Dies könnte
man auch als Vorgriff auf eine mög-
liche Spezialisierung für den Bereich
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapie verstehen, die wohl analog
dem Psychologengesetz 2013 im
Rahmen einer Novellierung des Psy-
chotherapiegesetzes auch für die
Psychotherapie angedacht ist. Eine
Spezialisierung wird in der Liste der
klinischen PsychologInnen (bereits
jetzt) ausgewiesen, wenn mindes-
tens 25 % der Tätigkeit dem Bereich
gewidmet ist.

3. Zuletzt wurde als Qualitätssicherung
in der „Gutachterrichtlinie für Psy-
chotherapeutInnen“ festgelegt, dass
Gutachten im Bereich der Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapie
nur von PsychotherapeutInnen ver-
fasst werden können, die in einer

Die Änderungen in der 
Weiterbildung für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie

Gerhard Pawlowsky

Auuu
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as Bundesministerium für Gesund-
heit erlaubt sich, aus gegebenem An-
lass auf die Dokumentationspflicht hin-
zuweisen:
Durch das Inkrafttreten des EU-Patien-
tenmobilitätsgesetzes (EU-PMG) am 25.
4. 2014, kundgemacht im BGBl. I Nr.
32/2014, ist das Psychotherapiegesetz,
BGBl. Nr. 361/1990, geändert worden. 
Im Psychotherapiegesetz finden sich
nun auch Bestimmungen zur Dokumen -
tationspflicht und Berufshaftpflichtver-
sicherung im Rahmen der Ausübung
des psychotherapeutischen Berufs. 

Nachfolgend wird auf die Bestimmungen
zur Dokumentationspflicht gemäß §16a
Psychotherapiegesetz eingegangen:
Die (der) Psychotherapeutin (Psycho-
therapeut) ist verpflichtet, über jede von
ihr (ihm) gesetzte psychotherapeuti-
sche Maßnahme, Aufzeichnungen zu
führen (Dokumentationspflicht). Die

Dokumentation ist mindestens zehn
Jahre ab Beendigung der psychothera-
peutischen Leistungen aufzubewahren.
In diesem Zusammenhang wird im 
§ 16a Abs. 4 Psychotherapiegesetz be-
stimmt, dass im Falle des Todes von
außerhalb von Einrichtungen tätig ge-
wesenen Psychotherapeutinnen (Psy-
chotherapeuten) der Erbe oder sons-
tige Rechtsnachfolger unter Wahrung
des Datenschutzes verpflichtet ist, die
Dokumentation über psychotherapeuti-
sche Leistungen für die der Aufbewah-
rungspflicht entsprechende Dauer ge-
gen Kostenersatz 
1. einem vom verstorbenen Berufsan-

gehörigen rechtzeitig dem Bundes-
ministerium für Gesundheit schrift-
lich benannten, außerhalb einer Ein-
richtung tätigen Berufsangehörigen,
der in diese Benennung und Pflich-
tenübernahme schriftlich eingewil-
ligt hat, oder 

2. sofern diese Erfordernisse nicht vor-
liegen, vom Bundesministerium für
Gesundheit zu bestimmenden Drit-
ten zu übermitteln.

Gemäß § 16a Abs. 5 Psychotherapiege-
setz treten Personen gemäß Abs. 4 in
die Pflicht zur Aufbewahrung der Do-
kumentation ein und unterliegen der
Verschwiegenheitspflicht (§ 15 Psycho-
therapiegesetz). Auf Verlangen des Be-
handelten haben sie die diese Person
betreffende Dokumentation dieser aus-
zuhändigen. 

Seitens des Bundesministeriums für
Gesundheit wurde daher ein entspre-
chendes Formblatt zur Meldung der
Dokumentationsaufbewahrung erstellt,
das auf der Homepage des Bundes -
 ministeriums für Gesundheit unter fol-
gendem Link zum Download zur Verfü-
gung steht:  

Dokumentationspflicht
gemäß Psychotherapiegesetz

Duuu

Liste der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie geführt werden.

Der letzte Punkt führt zu einigen admi-
nistrativen Verfügungen:
u Jede/r AnbieterIn einer nach diesen

Kriterien qualifizierten Weiterbil-
dung im Bereich Säuglings-, Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapie hat
auf seiner Website das an -gebotene
Weiterbildungscurriculum zu veröf-
fentlichen, ebenso wie eine Liste der
absolvierten Psychotherapeutinnen

und Psychotherapeuten („Fort- und
Weiterbildungsrichtlinie für Psycho-
therapeutInnen“ 2001/ 2014, Ab-
schnitt III.C.2); da wird zurzeit noch
an den Übergangsregelungen gear-
beitet, die insgesamt zwei Jahre be-
stehen (ebd. C.3).

u Der Psychotherapiebeirat bzw. das
BMG wird sich dabei mit Stichproben
begnügen (ebd. C.2).

u Da eine Weiterbildung erst nach der
Absolvierung der fachspezifischen

Grundausbildung begonnen werden
kann – immerhin können bis maxi-
mal 50 % des Weiterbildungscurri-
culums im Falle der Gleichwertig-
keit aus der Zeit der Grundausbil-
dung nach Erwerb des Status „in
Ausbildung unter Supervision“ an-
gerechnet werden –, kann die Wei-
terbildung erst frühestens ein Jahr
nach Eintragung in die Psychothera-
peutInnenliste abgeschlossen wer-
den (ebd. C.3).  u

http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Berufe/Formulare_Informationen_und_Richtlinien_im_Bereich_der_Psychotherapie



MELDUNG
der Dokumentationsaufbewahrung gemäß § 16a Abs. 4 Psychotherapiegesetz (PthG), BGBl. Nr. 361/1990 in

der Fassung BGBl. I Nr. 32/2014

Herr/Frau                                                   , geb. am                   , meldet gemäß § 16a Abs. 4 und 5 PthG
 folgende(n) Psychotherapeuten (Psychotherapeutin), der (die) im Fall seines (ihres) Todes die verpflichtende
Aufbewahrung der psychotherapeutischen Dokumentationen, die nicht der Aufbewahrungspflicht von 
Einrichtungen unterliegt, übernimmt:

Familien-/Nachname:                                                     Vorname: Geburtsdatum:

Zustelladresse:

PLZ:                   Ort:                                                                       Tel.Nr.:        

Straße:                                                                           E-Mail:        

Durch die Unterschrift nimmt der (die) übernahmewillige Psychotherapeut (Psychotherapeutin) zur Kenntnis,
dass

1. der Name nur im nicht-öffentlichen (behördeninternen) Teil der Psychotherapeutenliste aufscheint;

2. im Fall des Todes des Psychotherapeuten (der Psychotherapeutin), von dem (der) die Dokumentationen
übernommen werden, Kontakt mit der Nachlassverwaltung (Notar) aufzunehmen ist, damit in der Folge die
psychotherapeutische Dokumentation unter Wahrung des Datenschutzes übermittelt werden kann;

3. bei Bedarf das Bundesministerium für Gesundheit eine Bestätigung über das Recht zur Dokumentations-
übernahme ausstellen kann;

4. er (sie) in die Pflicht zur Aufbewahrung der Dokumentation eintritt und somit auch diesbezüglich die 
psychotherapeutische Verschwiegenheitspflicht gilt;

5. er (sie) auf Verlangen der behandelten Person oder erforderlichenfalls ihres gesetzlichen Vertreters (ihrer
 gesetzlichen Vertreterin) oder ihres (ihrer) Vorsorgebevollmächtigten sowie einer Person, die von der
 behandelten Person ermächtigt wurde, diesem (dieser) die betreffende Dokumentation aushändigen muss;

6. die Erfüllung der Aufbewahrungspflicht in geeigneter automationsunterstützter Form zulässig ist;

7. nach Ablauf der Dauer der Aufbewahrungspflicht die Dokumentation unwiederbringlich zu vernichten ist;

8. die erteilte Einwilligung zur Dokumentationsübernahme schriftlich gegenüber dem Bundesministerium für
Gesundheit widerrufbar ist. 

Unterschrift des (der) übernahmewilligen Psychotherapeuten (Psychotherapeutin):     Datum:

Unterschrift des (der) meldenden Psychotherapeuten (Psychotherapeutin):                  Datum:

Abtei lung  I I/A/3
A-1031 Wien, Radetzkystraße 2, URL: http://www.bmg.gv.at E-Mail: ipp.office @bmg.gv.at,

DVR: 2109254  UID: ATU57161788
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m 4. März 2010 wurde die „Platt-
form für psychosoziale Gesundheit in
Wien“ gegründet. Exakt fünf Jahre spä-
ter, am 4. März 2015, feiert die Platt-
form ihr fünfjähriges Jubiläum. 

Zu diesem festlichen Anlass luden die
beiden Initiatorinnen, Gesundheitsstadt -
rätin Mag.a Sonja Wehsely und Gemein-
de rätin Mag.a Sonja Ramskogler, in den

Stadtsenatssitzungssaal des Wiener
Rat hauses. 
Der WLP ist seit ihrer Gründung ein
Mitglied der Plattform und feierte mit.

Jeder vierte Mensch leidet einmal im
Leben unter einer psychischen Störung.
Laut WHO sind psychische Erkrankun-
gen im Jahr 2030 die Volkskrankheit
Nummer 1 – noch vor Herz-Kreislauf-
Erkrankungen.
Fast 17.000 Aufnahmen werden an den
psychiatrischen Abteilungen der Spitä-
ler der Stadt Wien pro Jahr registriert,
weitere 6.000 PatientInnen werden in
den Sozialpsychiatrischen Ambulato-
rien der Psychosozialen Dienste ambu-
lant betreut. Psychisch erkrankte Men-

schen sind immer noch mit Stigmati-
sierung und Diskriminierung konfron-
tiert. 

„Ziel der Plattform für psychosoziale
Gesundheit in Wien ist der Erfahrungs-
austausch sowie der persönliche Kon-
takt aller beteiligten AkteurInnen, wel-
che in diesem beruflichen Kontext tätig
sind. „Wir wollen den Trialog zwischen

Selbsthilfegruppen, dem multiprofes-
sionellen Team und den politischen Ver-
antwortlichen vorantreiben: Die Förde-
rung des Miteinander in diesem wichti-
gen sozialpolitischen Bereich, fördert
die Effizienz von Behandlungen und
kommt Betroffenen zugute. Weiters
wollen wir dazu beitragen, dass die
Stigmatisierung von psychisch erkrank -
ten Personen ein Ende nimmt. Jede/r
Betroffene soll eine nachhaltige Be-
handlung bekommen – unabhängig 
von Alter, Beruf, Herkunft“, so die SP-
Gemeinderätin Sonja Ramskogler. u

Jubiläum: 5 Jahre „Plattform für 
psychosoziale Gesundheit in Wien“ 

Leonore Lerch
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u Wienweite Vernetzung von Einrichtungen und 
ExpertInnen, die in der Begleitung, Behandlung und Unterstützung von 
Menschen mit psychischen Erkrankungen/Behinderungen tätig sind

u Erfahrungsaustausch und persönlicher Kontakt aller beteiligten 
AkteurInnen, welche in diesem beruflichen Kontext tätig sind.

u Förderung des Miteinander in diesem wichtigen sozialpolitischen Bereich

u Entstigmatisierung psychisch Erkrankter sowie der Thematik

u Förderung eines Trialogs zwischen Selbsthilfegruppen und multi -
professionellem Team sowie den politischen Verantwortlichen

u Prävention für psychosoziale Gesundheit

u Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit

u Starke Lobby für psychosomatische Gesundheit

u Verbesserung der stationären und ambulanten Zusammenarbeit
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m 26. Januar fand im WLP-Büro
das erste KandidatInnen-Get-together
2015 statt. 15 angehende Psychothera-
peutInnen diskutierten verschiedene
Themen, die Ausbildung und praktische
Tätigkeit betreffend.

Uns beschäftigte diesmal vor allem die
Frage des „Preisdumpings“ bei den Ho-
noraren für die in der fachspezifischen
Ausbildung vorgeschriebenen 600 Pra-
xisstunden. Wir schätzen, dass öster-
reichweit pro Jahr mindestens 100.000
Therapiestunden von Psychotherapeu-
tInnen in Ausbildung unter Supervision
geleistet werden. KollegInnen – vor al-
lem in mit TherapeutInnen gut versorg-
ten Ballungsräumen wie Wien – arbei-
ten dabei teilweise für Honorare, die
einem Achtel des marktüblichen Prei-
ses einer Psychotherapiesitzung ent-
sprechen. Ich verstehe dies als eine le-
gitime, aber nicht unproblematische
Reaktion auf dieses Dilemma, ist ja dem
Begriff des „Dumpings“ neben einem
wirtschaftlichen Verlust ja auch die
Hoffnung auf positive Folgeeffekte inne -
wohnend – und sei dies auch dann „nur“
das zeitgerechte Absolvieren der vor-
geschriebenen Praxisstunden.

Problematisch erscheint uns, dass hier
angehende PsychotherapeutInnen ein
Versorgungsloch stopfen, das klarer-
weise in die Verantwortung der Kran-
kenkassen fällt. Problematisch er-
scheint weiters, dass Menschen, die an
schweren psychischen Störungen lei-
den, tendenziell eher finanzielle Pro-
bleme haben und damit auch zu Sozial-
tarif-Plätzen bei Ausbildungskandida-
tInnen kommen. Das ist keine optimale
Lösung. In dieser schwierigen Situa-

tion, so stellten wir fest, ist weder sei-
tens der Ausbildungsvereine noch der
Berufspolitik bisher eine sinnvolle Un-
terstützung gekommen. Es bleibt zu
hoffen, dass die Idee der sogenannten
„Lehrambulanzen“ hier in Zukunft Ab-
hilfe schaffen kann, wenn sie fair und
verantwortungsvoll umgesetzt wird.

Eine weitere Überlegung zu diesem
Punkt war, darauf zu achten, dass ein
Sozialtarif nur denjenigen Menschen
zukommt, die sich keine Psychothera-
pie zu einem marktüblichen Honorar
leisten können. Wie handfeste Kriterien
für eine solche Entscheidung konkret
aussehen können, konnten wir an die-
sem Abend natürlich nicht erschöpfend
klären. Organisationen, welche Thera-
pieplätze bei KandidatInnen für sozial
bedürftige Menschen organisieren –
z. B. der Psychotherapeutische Bereit-
schaftsdienst (PTBD), der Verein IWIK,
die SFU-Ambulanz und die Therapeu-
tinnen-Initiative für Randgruppen und
andere Menschen (TIRAM) –, arbeiten
nach jeweils unterschiedlichen Ho no-
rar ordnungen und prüfen teilweise
auch den Anspruch auf einen Thera-
pieplatz mit Sozialtarif. Auf dieser Basis
ließe sich möglicherweise eine Best
Practice erarbeiten.

Auf jeden Fall sehen wir es als wichtige
Herausforderung an, unter uns Kandi-
datInnen ein Bewusstsein für den Wert
unserer Arbeit zu schaffen. Dies er-
scheint umso wichtiger, wenn wir be-
denken, dass es sich um einen Pflichtteil
unserer Ausbildung handelt, für den wir
manchmal vieles in Kauf nehmen. Wir
leisten wichtige versorgungswirksame
Arbeit mit Menschen, die oft dringend

Hilfe benötigen und in angemessener
Zeit keinen der begehrten und viel zu
wenigen Kassenplätze bekommen.
Ein weiterer Punkt bei unserem Treffen
war die Frage, wer denn die Kosten für
die von manchen Praktikumsstellen ge-
forderte Unfallversicherung zu bezah-
len hat. Die diesbezügliche Faktenlage
ist unverändert und klar: Für Prakti-
kantInnen – Propädeutikum und Fach-
spezifikum – besteht, sofern sie für ihre
Tätigkeit nicht entschädigt werden,
keine Versicherungspflicht nach dem
ASVG. Den Einrichtungen steht es frei,
sie als VolontärInnen der AUVA zu mel-
den. Nach einer (unverbindlichen) Aus-
kunft des Hauptverbandes der Sozial-
versicherungsträger ist dann die jewei-
lige Praktikumsstelle verpflichtet, die
Unfallversicherungsbeiträge für ihre
PraktikantInnen abzuführen – und nicht
die PraktikantInnen selbst, wozu sie der-
zeit in manchen Fällen genötigt werden.

Das KandidatInnen-Get-together steht
für alle AusbildungsteilnehmerInnen
im Fachspezifikum bzw. am Ende des
Propädeutikums offen. Für mich sind
diese Abende eine wichtige Möglich-
keit, die aktuellen Anliegen der Ausbil-
dungskollegInnen zu verstehen, um für
diese Anliegen auch berufspolitisch ak-
tiv werden zu können. Den Teilnehme-
rInnen versuche ich, in aller Kürze, die
Strukturen und Möglichkeiten unserer
Standespolitik näherzubringen.

Die kommenden Treffen finden am 4. Mai
und am 5. Oktober, jeweils um 19 Uhr,
im WLP statt. Bitte nicht auf die An-
meldung über das WLP-Büro zu ver-
gessen! Ich freue mich schon auf einen
weiteren spannenden Austausch!  u

KandidatInnen-Get-together 
– Die Krux mit dem Preisdumping
Gerhard Bruckner

Auuu
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ien, 13. Februar 2015 – Noch über-
sichtlicher und leichter lesbar – das
verspricht das neue Wiener Selbsthil-
fegruppen-Verzeichnis. Gerald Bischof,
Bezirksvorsteher in Liesing, und die
Wiener Gesundheitsförderung präsen-
tierten die aktualisierte Neuauflage am
Donnerstag, 12. Februar 2015, in der
Bezirksvorstehung Liesing.

Eine Erkrankung, eine Beeinträchti-
gung, psychische oder soziale Belas-
tungen treffen uns oft ganz unerwartet.
Jede und jeder kann plötzlich in eine Si-
tuation geraten, in der man sich hilflos
fühlt – egal ob man selbst betroffen ist
oder Angehörige. „Gerade in schwieri-
gen Lebenslagen tut es gut, sich mit
Gleichgesinnten auszutauschen und
daraus neue Kraft für den Alltag zu
schöpfen“, erklärt Gesundheits- und
Sozialstadträtin Sonja Wehsely. 

Übersichtlich und leicht lesbar

Das Wiener Selbsthilfegruppen-Ver-
zeichnis 2015 enthält Kontaktdaten zu
Selbsthilfegruppen und bietet Informa-
tionen rund um das Thema Selbsthilfe
sowie zur Selbsthilfe-Unterstützungs-
stelle SUS Wien in der Wiener Gesund-
heitsförderung. Es wird jährlich in Zu-
sammenarbeit mit den Selbsthilfe-
gruppen aktualisiert und wurde heuer
neu gestaltet. Mit der Neugestaltung
ist es noch übersichtlicher und leichter
lesbar.

Das Verzeichnis wird Beratungsstellen,
Bezirksämtern, Krankenhäusern, Apo-
theken und AllgemeinmedizinerInnen
in Wien zur Verfügung gestellt. Mitar-
beiterInnen im Gesundheits- und Sozi-
alwesen können so Kontakte zu Selbst-

hilfegruppen direkt an Interessierte
weitergeben. „Damit wird die Schnitt-
stelle zwischen professioneller Betreu-
ung und Selbsthilfegruppen geschlos-
sen und eine bestmögliche Gesund-
heitsversorgung für die Betroffenen
 gewährleistet“, sagt Dennis Beck, Ge-
schäftsführer der Wiener Gesundheits-
förderung.

Wiener Selbsthilfegruppen -
verzeichnis 2015 ab sofort 
erhältlich

In Wien bieten rund 260 Selbsthilfe-
gruppen die Möglichkeit zum Aus-
tausch. Wer auf der Suche nach einer
passenden Gruppe ist, erhält mit dem
Wiener Selbsthilfegruppen-Verzeichnis
2015 einen guten Überblick über die
vielfältigen Angebote. 
„Die Selbsthilfe-Landschaft ist so viel-
fältig wie die Menschen, die in diesem

Bereich aktiv sind. Selbsthilfegruppen
sind Expertinnen und Experten in eige-
ner Sache und das zu den unterschied-
lichsten Themen. Für die Arbeit der
Selbsthilfegruppen, die auch in Liesing
mit viel Engagement geleistet wird,
möchte ich mich herzlich bedanken“,
so Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Kostenlos bestellen

Das Wiener Selbsthilfegruppen-Ver-
zeichnis 2015 kann ab sofort kostenlos
beim Broschüren-Bestellservice der
Wiener Gesundheitsförderung angefor-
dert werden: 
T: 01/4000 769 24 oder 
broschueren@ wig.or.at. u

Mag. Andreas Keclik, 
Leiter der Selbsthilfe-
Unterstützungsstelle SUS

Treustraße 35–43, 1200 Wien

Wiener Selbsthilfegruppen-Verzeichnis
2015

Andreas Keclik

Wuuu

v. l.n. r. Christian, Anonyme Alkoholiker; Gerald Bischof, Bezirksvorsteher Liesing; Antonia Müller, SHG
Myasthenia Gravis; Andreas Keclik, Leiter SUS Wien in der Wiener Gesundheitsförderung, bei der
 Präsentation des Wiener Selbsthilfegruppen-Verzeichnisses 2015
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I N F O R M A T I O N S E C K E

Transparenz braucht Information. In dieser Rubrik „Informationsecke“ sollen laufend Fakten, Daten, Berichte,
Zahlen, etc. veröffentlicht werden, die die Mitglieder und das Vereinsleben betreffen. Mit Aufklärung und möglichst gut 
verständlicher  Infor mation wollen wir die Leserin und den Leser ein Stück mehr am Vereinsleben teilhaben lassen. 

V E R A N S T A L T U N G S K A L E N D
E R

für WLP Mitglieder

Erscheint in der Ausgabe:

Titel der Veranstaltung
Kontakt

Datum
Nachname

Ort
Vorname

Telefon

Kosten

E-Mail

Fax an: 
0043/1/512 70 90-44

E-Mail an: office@psychotherapie-wlp.at

Kennwort „WLP News“

bitte ausfüllen

◊

Diese Formulare können Sie auf unserer Website
unter www.psychotherapie-wlp.at
downloaden.

P IN -BOARD
Anmeldeformular für Inserate in

I. Angaben zum Inserat

Erscheint in der Ausgabe: 

Preis für Preis für 
Größe B   x    H Mitglieder Nicht-Mitglieder
1/1 Seite 174 x 237 mm 300 450
1/2 Seite 174 x 118 mm 165 250
1/4 Seite 174 x 60 mm 130 195
1/8 Seite 54 x 95 mm 100 150
1/16 Seite 54 x 48 mm 60 90
1/32 Seite 54 x 24 mm 45 65

Format Hochformat
Querformat

WLP-News macht End-Layout ja
nein 

II. Angaben zum/zur AdressatIn

Kontroll-PDF wird geschickt an:

Institution

Vorname 

Nachname

E-Mail

Fax

Tel. tagsüber erreichbar unter

Rechnung wird ausgestellt auf:

Institution

Vorname 

Nachname

Straße

PLZ/Ort

Tel.-Nr.

Fax an: 0043/1/512 70 90-44

E-Mail an: office@psychotherapie-wlp.at, Kennwort „WLP-News“

Format der Daten pdf
anderes Format

WLPnews

bitte anklicken

◊

BLP 129

3.063 Mitglieder insgesamt

ÖBVP-Mitgliederstand 
in den Landesverbänden 
(Stand: 28. 2. 2015)

WLP 95431,15 %

3,10 %

8,88 %

4,21 %

16,42 %
16,98 %

4,02 %
4,08 %

11,17 %

TLP 503

OÖLP 520

Stmk. 95

NÖLP 342

SLP 272

KLP 123

VLP 125
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Ve r a n s t a l t u n g s k a le n d e r

Samstag, 18. April 2015

3. Wiener Tagung für Interdisziplinäre Psychotherapie
„Psychopathologie & Psychotherapie – 
eine (spannungsvolle) Begegnung“
Medizinische Univer sität Wien – AKH, 
Währinger Gürtel 18–20, 1090 Wien
Anmeldung und Information: 

www.ce-management.com
T: 0699/1043 0038
E: office@ce-management.com

Freitag, 24. April 2015

Seminar: „Arbeit durch Angehörige“ 
Die Familie als Partner bei der beruflichen Integration 
von psychisch erkrankten Menschen
Anmeldung und Informationen: 

www.hpe.at
T: 01/526 42 02
E: office@hpe.at

Freitag, 8. Mai bis Samstag, 9. Mai 2015

Tagung: Raus aus meinem (Un)Ruhe-Zustand
Wie Angehörige psychisch Erkrankter wieder 
handlungs fähig werden können
1130 Wien, Don Bosco Haus, St. Veitgasse 25
Anmeldung und Informationen: 

www.hpe.at/tagung
T: 01/526 42 02
E: office@hpe.at

Mittwoch, 13. Mai bis Samstag, 16. Mai 2015

38. Internationales Seminar für Katathym Imaginative 
Psychotherapie
Schloss Goldegg, 5622 Goldegg
Anmeldung und Information: 

www.oegatap.at 
E: office@oegatap.at

Freitag 22. Mai bis Sonntag, 24. Mai 2015

Fort- und Weiterbildung: Biodynamische Psychologie® 
und Körperpsychotherapie. Der orgastische Reflex.
Stadtzentrum Focus, 1070 Wien
Anmeldung und Info: 

T: 0676/640 49 63 
E: susanne.doppler@gmx.at

Freitag, 12. Juni 2015

9. Wiener Frühjahrstagung für Forensische Psychiatrie
AKH, Med Uni Wien
Anmeldung und Informationen: 

www.ce-management.com
T: 0699/1043 0038
E: office@ce-management.com

Donnerstag, 10. September bis Samstag, 12. September 2015

9. Kongress der transkulturellen Psychiatrie, Psycho -
therapie und Psychosomatik im deutschsprachigen Raum
(DTPPP) – Lebenszeiten und Migration
Münsterlingen (CH), Psychiatrische Klinik
Anmeldung und Informationen: 

www.ce-management.com
T: 0699/1043 0038
E: office@ce-management.com

Donnerstag, 10. September bis Sonntag, 13. September 2015

5. Gesellschaftskongress der Deutschen Gesellschaft für
Körperpsychotherapie.
Berlin
Anmeldung und Information: 

www.kelcon.de 
E: k.grahl@kelcon.de
T: +49/30 676 66 88 59

Mittwoch, 30. September bis Samstag, 3. Oktober 2015

46. Internationales Seminar für Psychotherapie
Bad Radkersburg

Anmeldung und Information: 
www.oegatap.at/veranstaltungen
E: office@oegatap.at

ab Oktober 2015

Fortbildung Autogenes Training in Klinik und Praxis
(Grundstufe der Autogenen Psychotherapie)
ÖGATAP, Kaiserstraße 14/13, 1070 Wien
Anmeldung und Informationen: 

www.oegatap.at
T: 01/523 38 39 
E: office@oegatap.at
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Aktuelles aus den Bezirken
Leonore Lerch

Wir möchten uns sehr herzlich bei al-
len Kolleginnen und Kollegen bedan-
ken, die sich mit viel Engagement für
das Image der Psychotherapie einset-
zen, insbesondere den Bezirkskoordi-
natorInnen und deren StellvertreterIn-
nen, die zum Teil über viele Jahre im
Rahmen der Bezirkskoordination des
WLP ehrenamtlich tätig sind.
Wenn auch Sie an einer Mitarbeit in Ih-
rem Bezirk interessiert sind oder als
BezirkskoordinatorIn oder -stellvertre -
terIn kandidieren möchten, dann neh-
men Sie bitte Kontakt auf mit mir auf.

Ich stehe Ihnen für weitere Informa-
tionen, Ihre Ideen, Anregungen und
Fragen gerne zur Verfügung und un-
terstütze Sie beim Aufbau eines Be-
zirksteams oder der Organisation der
BezirkskoordinatorInnen-Wahl in Ih-
rem Bezirk.

Leonore Lerch, Vorsitzende des WLP
E: lerch@psychotherapie-wlp.at

„Stressreduktion“
in Leopoldstadt und
Brigittenau

Die bewährten und regelmäßigen Psy-
chotherapeutentreffen des 2. und 20.
Bezirks haben neben Kulinarik vor al-
lem auch einen Weiterbildungsauftrag.
So konnten wir diesmal Frau Dr.in Karin
Neumann, Pychotherapeutin, Super -
visorin und Coach gewinnen, die uns
nach ihrem Vortrag zum Thema „Stress -
reduktion und Traumatherapie nach
Gallo“ anhand eines praktischen Bei-
spiel sehr anschaulich die Verwendung
dieses Tools lehrte. 

In diesem Zusammenhang danke ich
auch dem Kollegen Dr. Franz Ahamer,
der sich freiwillig als „Patient“ zur Ver-
fügung stellte. Durch eine gezielte
Klopftechnik an den Meridianpunkten
des Körpers, und auf den Patienten an-
gepasste Sätze, können für diese Per-

sonen, Werkzeuge zum Umgang bzw.
Reduktion von starken Gefühlen ange-
wandt werden. Dies ist natürlich sehr
vereinfacht erklärt. Diese Technik um-
fasst weit mehr und hätte den Rahmen
unseres Bezirkstreffens gesprengt. Je-
doch bietet Frau Dr.in Karin Neumann
ihr Wissen in Seminaren an.

Die nächsten Bezirkstreffen finden
statt am 11. Juni 2015 um 19.30 Uhr,
Ort wird noch bekannt gegeben und 
7. Oktober 2015 um 19.30 Uhr, Zwi-
schenbrückenwirt, Treustraße 27, 1200
Wien. Vortrag:  60 Jahre Menschlichkeit;
DSAin Inge Hartl, Systemische Familien-
 thera peutin

Kontakt unter T: 0650/350 28 28 oder 
E: sbrustbauer@utanet.at   

Liebe Grüße …

Dr.in Sonja 
Brustbauer 
Bezirks -
koordinatorin
 Leopoldstadt und
Brigittenau

Neue Vortragsreihe
in Margareten & 
Mariahilf

Nach den guten Erfahrungen im 5., 6.
und 12. Bezirk möchten wir eine wei-
tere Vortragsreihe für Jänner 2016 pla-
nen und ca. 6 Vorträge innerhalb von
zwei Wochen anbieten. Die Bezirksver-
tretung soll ersucht werden, die Infor-
mation an jeden Haushalt zu verschi-
cken. Wir hatten in der Vergangenheit
bis zu 100 BesucherInnen zu den Vor-
trägen. 
Die Vortragsreihen stellen eine gute
Möglichkeit des Berufsverbandes und
der einzelnen Mitglieder dar, Psycho-
therapie bzw. PsychotherapeutInnen zu
präsentieren. Mögliche Vorträge sind:
Psychose, Angststörungen, ADHS bei
Erwachsenen, Trauma, sexueller Miss-
brauch, etc.

Das nächste Bezirkstreffen findet statt
am 18. Mai 2015 um 19.30 Uhr im Res-
taurant Andino, Münzwardeingasse 2,
1060 Wien.

Kontakt unter T: 0660/707 65 89 

Mit vielen Grüßen …

Yasmin Randall,
MSc
Bezirks -
koordinatorin 
Margareten 
und Mariahilf

uuu
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2./20. Bezirk
11. 6. 2015, 19.30 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben
7. 10. 2015, 19.30 Uhr, Zwischenbrückenwirt, 
Treustraße 27, 1200 Wien 
Vortrag: 60 Jahre Menschlichkeit; DSAin Inge Hartl, 
Systemische Familientherapeutin
Kontakt: Dr.in Sonja Brustbauer (BK)
E: sbrustbauer@utanet.at   
T: 0650/350 28 28

5./6. Bezirk
18. 5. 2015, 19.30 Uhr, Restaurant Andino, 
Münzwardeingasse 2, 1060 Wien
Kontakt: Yasmin Randall, MSc (BK), Ela Neidhart (BK-Stv.)
E: yasmin.randall@chello.at
T: 0660/707 65 89

9. Bezirk
6. 5. 2015, 13. 10. 2015, jeweils 19.15 Uhr,  
Praxis Lot, Achamergasse 4/11, 1090 Wien
Kontakt: Mag.a Raphaela Kovazh (BK)
E: kontakt@imlotsein.com
T: 0664/8851 3143

10./11. Bezirk
13. 10. 2015, 18.00 Uhr, Praxis Thalhammer, 
Simmeringer Hauptstraße 34/1, 1110 Wien
Kontakt: Mag.a Petra Marksteiner-Fuchs, MSc (BK)
E: mag.petra.marksteiner-fuchs@tmo.at
T: 0660/813 62 75

13. Bezirk
15. 9. 2015, 18.30 Uhr, Restaurant Wambacher, 
Lainzer Straße 123, 1130 Wien  
Kontakt: DSA Reinhard Möstl, MSc (BK),
Mag.a Melanie Andiel (BK-Stv.)
E: rmoestl@aon.at
T: 0699/1877 8778

15./16. Bezirk
14. 4. 2015, 23. 6. 2015, jeweils 20.00 Uhr, 
Praxis Enenkelstraße 32/15, 1160 Wien
Kontakt: Mag.a Gertrud Baumgartner (BK),
Heidemarie Kamleitner, MSc (BK-Stv.)
E: gertrud.baumgartner@praxis1160.at
T: 01/494 36 76

18. Bezirk
Neue Termine auf der Website des WLP unter: 
Bezirkskoordination 
Kontakt: Lisa Köhler-Reiter (BK)
E: lisa.koehler@aon.at 
T: 0664/220 27 98  

19. Bezirk
25. 6. 2015, 20.00 Uhr, Praxis Kren-Kwauka, 
Sieveringer Straße 135/1/7, 1190 Wien 
Vortrag und Diskussion: 
Dr. Heinz Michalek, Allgemein mediziner, 
„Kooperation zwischen ÄrztInnen und Psychothera -
peutInnen am Beispiel der Depression und 
deren Behandlung“
Kontakt: Ursula Kren-Kwauka (BK), 
Mag.a Helga Ranzinger (BK-Stv.)
E: kren.kwauka@gmail.com
T: 0699/1111 0633

21. Bezirk 
9. 6. 2015, 18.30 Uhr, Restaurant La Crêperie, 
An der Oberen Alten Donau 6, 1210 Wien
Kontakt: Michael Rath (BK)
E: michael.rath@phoenix-zentrum.at
T: 0699/1815 9753

22. Bezirk 
8. 4. 2015, 19.15 Uhr, Praxis 22, 
Wulzendorfstraße 30b, 1220 Wien
Kontakt: Gabriele Hasler (BK), 
Dr.in Karin Beringer (BK-Stv.)
E: gabriele.hasler@aon.at
T: 0664/867 07 03

23. Bezirk 
3. 6. 2015, 19.30 Uhr, Lokal Gösser Bräu, 
Gesslgasse 4, 1230 Wien 
Kontakt: Mag.a Claudia Bernt (BK), 
Dr.in Evelyn Wong (BK-Stv.)
E: praxis@claudiabernt.at
T: 0650/481 97 77
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Die nächsten Termine der WLP-Bezirkstreffen
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Fachspezifische
Themen in 
der Donaustadt

Die letzten beiden Arbeitstreffen der
Donaustädter PsychotherapeutInnen
boten einerseits die Möglichkeit des
 internen Austausches über den Praxis-
alltag und die freiberufliche Berufs-
ausübung und andererseits die Be-
schäftigung mit fachspezifischen The-
men wie „Trauma“.
Beim Treffen im November haben zwei
KollegInnen von ihrer Ausbildung in
Psychodynamischer Imaginativer Trau-
matherapie nach Luise Reddemann be-
richtet und uns einen Einblick in die
praktische Arbeit gegeben.
Beim Treffen im Jänner gab es nach
 einem kurzen Input meinerseits eine
lebhafte Diskussion über die sozialen
und ökonomischen Rahmenbedingun-
gen für die Tätigkeit als freiberufliche
PsychotherapeutInnen.

Die nächsten Bezirkstreffen finden
statt am 8. April 2015 um 19.15 Uhr in
der Praxis22, Wulzendorfstraße 30B,
1220 Wien.
Thema: Vernetzung, Praxisalltag und
Intervision
Ende Juni: Jährliches Treffen der Do-
nau städter PsychotherapeutInnen im
Gastgarten Restaurant Sternbräu, Ter-
min wird noch bekannt gegeben.

Kontakt unter T: 0664/867 07 03 oder 
E: gabriele.hasler@aon.at

Kollegiale Grüße

Gabriele Hasler
Bezirks -
koordinatorin 
Donaustadt

Das erste Bezirkstreffen in Liesing fand
nach mehrjähriger Pause am 24.2.2015
statt. In einer kleinen, aber sehr enga-
gierten Runde von sechs Psychothera-
peutInnen wurden nach einer ausführ-
lichen Vorstellungsrunde Themenfel-
der für zukünftige Treffen gesammelt.
Neben berufspolitischen Anliegen soll
 zunächst vor allem ein fächerübergrei-
fender Austausch zu speziellen The-
menbereichen wie Persönlichkeitsstö-
rungen, psychosomatische Erkrankun-
gen etc. Platz finden. 
Kollegin Dr.in Evelyn Wong hat sich be-
reit erklärt, die Funktion  als stellver-
tretende Bezirkskoordinatorin zu über-
nehmen.
Wir freuen uns, dass neben jungen auch
sehr erfahrene KollegInnen unsere Run -

de bereichern. Die nächste Gelegenheit
zum Austausch gibt es am 3. Juni 2015
um 19.30 Uhr im Gösser Bräu, Gessl-
gasse 4, 1230 Wien.

Das Bezirkstreffen findet statt am 
3. Juni 2015 um 19.30 Uhr im Lokal
Gösser Bräu, Gesslgasse 4, 1230 Wien.

Kontakt unter T: 0650/481 97 77 oder 
E: praxis@claudiabernt.at

Auf ein Wiedersehen!

Mag.a Claudia Bernt
Bezirks -
koordinatorin 
Liesing

Erstes Bezirks treffen in Liesing 

Frohe 
Ostern!
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Leonore Lerch, Jg. 1963, 
Ausbildung in Klienten -
zentrierter Psychotherapie
(ÖGWG) und Biodynamischer
Psychotherapie (AIK, GBII), 
Arbeitsschwerpunkte: 
Psychiatrische Erkrankungen,
Gender, Transgender, Trans-
kultu ralität, in freier Praxis
seit 1997. Langjährige Tätigkeit
als Geschäftsführerin in thera-
peutischen Einrichtungen. 
Mitarbeit beim Verein Wind-
horse – Ambulante Betreuung
von Menschen in schweren
psychischen Krisen (Psycho-
sen), Publikationstätigkeit.
Berufspolitik: Vorsitzende des
Wiener  Landes verbandes für
Psychotherapie, Delegierte ins
 Länder- und Bundesforum, stv.
Vorsitzende des Länderforums,
Kontakt Wiener Bezirks -
koordina  tion.

lerch@psychotherapie-wlp.at

Gerhard Pawlowsky, Dr., 
Jg. 1943, Klinischer und
 Gesundheitspsychologe, Psy-
choanalytiker und personen-
zentrierter Psychotherapeut,
beteiligt an der interimisti-
schen Leitung des WLP April
bis Juni 2008, Schriftführer
des WLP, Delegierter ins
 Länderforum, stv. Vorsitzender
des WLP. Am Neuaufbau der
Beschwerdestelle des WLP 
beteiligt sowie zuständig für
Rechtsangelegenheiten.

gerhard.pawlowsky@utanet.at

Hermann Spielhofer, Dr., 
Jg. 1946, Klinischer Psycho-
loge und Klientenzentrierter
Psychotherapeut. Studium der
Psychologie, Philosophie und
Pädagogik. Langjährige Tätig-
keit in ambulanten psychiatri-
schen Einrichtungen und in
 eigener Praxis. 
Vorstandstätigkeit in der ÖGwG
und als Finanzreferent im
 Präsidium des ÖBVP. Derzeit
Mitarbeit im Vorstandsteam
des WLP und insbesondere mit
der Redaktion der „WLP news“
betraut. 

hermann.spielhofer@gmail.at

Béa Pall, Jg.1965, Ausbildung
zur systemischen Familien -
therapeutin (ÖAGG Wien;
 Institut ISIS), eingetragen seit
1997, Supervisorin und Coach
(ÖAGG OE), in freier Praxis
 tätig, Schulpsychotherapeutin
an einer privaten Volksschule, 
Publikationstätigkeit. Berufs-
politik: 1999 Moderation der
Veranstaltungsreihe „Psycho-
therapiemethoden stellen sich
vor“ in der Urania. Schrift -
führerin des WLP.

pall@psychotherapie-wlp.at

Eva Lamprecht, Mag.a phil.,
1963, Studium der Publizistik-
und Kommunikationswissen-
schaften/Romanistik an der
Uni Wien. Langjährige Tätig-
keit im Bereich Öffentlichkeits-
arbeit, Werbung und Kultur-
management, Kinderbuch   -
auto rin. Seit Dezember 2011
als Assistentin des Vorstandes 
des WLP tätig. 

lamprecht@psychotherapie-
wlp.at

Gerhard Bruckner, Dipl.-Ing.
Mag. rer. soc. oec., Jg. 1978,
 abgeschlossene Studien Wirt-
schafts- und Medieninforma-
tik, Personzentrierter Psycho-
therapeut in Ausbildung unter
Supervision.
Freiberuflicher Informatiker,
leidenschaftlicher Radfahrer.
Berufspolitik: Delegierter des
Instituts für Personzentrierte
Studien in das KFO, Gründungs-
mitglied Verein PiA (Psycho-
therapeutInnen in Ausbildung),
Kassier des WLP.

bruckner@psychotherapie-
wlp.at

Das WLP-Team
Vorstand:

Öffnungszeiten des Büros
Montag, Donnerstag: 9–14 Uhr
Dienstag: 12–16 Uhr
Löwengasse 3/5/6
1030 Wien
T: 01/890 80 00-0
F: 01/512 70 90-44
E: office@psychotherapie-wlp.at
www.psychotherapie-wlp.at 

Mitarbeit im Vorstand:
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Gertrud Baumgartner, Mag.a,
Jg. 1956, langjährige Psycho-
therapeutin in freier Praxis 
(Integrative Gestalttherapie).
Bezirkskoordinatorin im 16. Be-
 zirk seit über zehn Jahren.
gertrud.baumgartner@ 
praxis1160.at

Irmgard Demirol, Mag.a,
Jg. 1963, Diplompädagogin,
Psy  chotherapeutin (Systemi-
sche Familientherapie) –
traumazentrierte Therapie,
Theaterpädagogin (Theater der
Unterdrückten nach Augusto
Boal). Psychotherapie auch in
türkischer, englischer und
spanischer Sprache. 
irmgard.demirol@web.de

Yasmin Randall, MSc, 
Hypnose-Psychotherapeutin,
Traumatherapeutin, Bezirks-
koordinatorin im 5./6. Bezirk,
Projekte im Bereich „Psycho-
therapie und Migration“.

Nina Petz, Schauspielerin,
Hypnosepsychotherapeutin,
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin (in Aus-
bildung unter Supervision) in 
freier Praxis. 
office@ninapetz.at

Ela Neidhart, MSc, Psycho -
therapeutin (Integrative
 Gestalt therapie) mit den
Schwerpunkten Traumafolgen-
 thera pie, Burn out, Psychosen,
Menschen mit Behinderungen;
EMDR, Brainspotting; Weiter-
bildungsleiterin. 
praxis@ela-neidhart.at

Gerhard Delpin, MSc, Psycho-
analyse und Selbstpsychologie,
langjährige Erfahrung im
 stationären Bereich mit Sucht-
patientInnen, als Kinderthera-
peut in der „Child Guidance
Clinic“ angestellt, in freier
Praxis  tätig. 
gerhard.delpin@tmo.at

Informationsstelle:

Gertrud Baumgartner, Mag.a,
Mitarbeiterin der WLP-Infor-
mationsstelle seit Mitte der
90er-Jahre, Leiterin seit Mai
2009. 

Telefonische Beratung
T: 01/512 71 02 
Montag, Donnerstag: 14–16 Uhr 
Persönliche Beratung
(kostenlos und unverbindlich)
Es wird um Terminverein -
barung während der tel. 
Beratungszeiten ersucht. 
Montag, Donnerstag: 16–17 Uhr
WLP-Büro, Löwengasse 3/5/6,
1030 Wien
Schriftliche Anfragen unter
informationen@psychotherapie-
wlp.at

Beschwerdestelle:

Susanne Frei, Dr.in, Klinische
und Gesundheits psychologin,
Psychothera peutin für Kata-
thym Imaginative Psychothera-
pie, Hypnose psychotherapie
und Autogene Psychotherapie,
Lehrtherapeutin, Klinische
Psychologin mit Psychothera-
pieauftrag im SMZO-Donau -
spital – Psycho somatisch/Psy-
choonkologische Ambulanz,
nebenbei in freier Praxis. 

Schriftliche Anfragen unter 
beschwerden@psychotherapie-
wlp.at

Projekte:

„Mein Körper gehört mir“ 
in Kooperation mit dem 
Österreichischen Zentrum für
Kriminalprävention

Nina Petz, Schauspielerin,
Hypnosepsychotherapeutin,
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin (in Aus-
bildung unter Supervision) in 
freier Praxis.
office@ninapetz.at

Ursula Duval, Dr.in, Hypnose-
Psychotherapeutin, Trauma-
therapeutin, TrainerInnen -
ausbildung, ÖBVP-Aktivistin
der ersten Stunde.
ursula.duval@chello.at

Yasmin Randall, MSc, Hypno -
se-Psychotherapeutin, Trau-
ma therapeutin, Aufbau der
 „Maria hilfer Bezirkspsycho-
therapeutInnen“, auch ÖBVP-
Aktivistin der ersten Stunde.

Rechnungsprüferinnen:

Delegierte in das Länderforum: 

Kommission 
„Psychotherapie in 
Institutionen“:

Gerhard Delpin, MSc, 
für das Bundesland Wien
- Vertretung der in Institutio-

nen beschäftigten Psycho -
thera peutInnen und Psycho-
therapeutInnen in Ausbildung

- Vertretung der Psycho thera-
pie in Institutionen
institutionen@psychotherapie-
wlp.at
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